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1 Projektbeschreibung 
1.1 Anlass und Aufgabensteilung 

R 115 
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Durch die Verlegung der Straßenbahnstrecke von der Boxhagener 
Straße in die Sonntagstraße mit dem Ziel der Verknüpfung der unter­
schiedlichen ÖPNV-Träger entstehen erhebliche. und nachhaltige Flä­
chenbeanspruchungen von Vegetationsflächen. Daher stellt die Bau­
maßnahme einen nach § 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
auszugleichenden Eingriff dar. Der vorliegende Landschaftspflegerische 
Begleitplan (LBP) ist der Fachplan für den Be.reich Landschaftspfle­
ge/ Naturschutz im Rahmen des Bauvorhabens. 

Ziel der Planung ist es, den Umfang des geplantlsn Eingriffs abzuschät· 
zen, d.h. die zu erwartenden Beeinträchtigungetn der geplanten Bau­
maßnahme auf das Naturraumpotenzial zu definieren, zu quantifizieren 
und die daraus abzuleitenden Ausgleichs· und Ersatzmaßnahmen fest­
zulegen. Darüber hinaus werden Vorschläge für Schutz- und Gestal­
tungsmaßnahmen erarbeitet. 

In der vorliegenden Unterlage ist ebenfalls der spezielle Artenschutz in· 
tegriert. 

1.2 Methodische Vorgehensweise 

Der Neubau der Straßenbahnstrecke am Ostkre·uz ist mit Eingriffen in 
Natur und Landschaft im Sinne von § 14 BNatScrlG verbunden. 

Nach § 14 Abs. 1 BNatSchG sind Eingriffe "Veränderungen der Gestalt 
oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der beleb­
ten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die 
die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das 
Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können". Nach § 17 Abs. 4 
BNatSchG hat der Eingriffsverursacher Angaben über die zum Aus­
gleich des Eingriffs erforderlichen Maßnahmen eies Naturschutzes und 
der Landschaftspflege zu machen, die eine Beurteilung des Eingriffs, 
der Ausgleichsmaßnahmen und des Endzustandes erlauben. 

Demnach hat der Planungsträger bei eingriffsmlevanten Maßnahmen 
die Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder 
des Landschaftsbildes, die auftreten können, fachgerecht zu ermitteln , 
zu vermeiden, zu minimieren oder auszugleichen. Dies wird in dem vor­
liegenden landschaftspflegerischen Begleitplan in Text und Karte dar­
gestellt. 

Stand 
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1.3 Abgrenzung des Unlersuchungsraumes 

Das Bauvorhaben "Straßenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz von der Box­
hagener Straße bis zur Karlshorster Straße" befindet sich in den beiden 
Bezirken Berlin-Lichtenberg sowie Friedrichshain-Kreuzberg. Vom Bau­
anfang an der Boxhagener Straße bis zum Bahnhof Ostkreuz mit der 
Kynaststraße liegt der Untersuchungsraum in Fril~drichshain-Kreuzberg. 
Östlich davon beginnt der Bezirk Lichtenberg mit dem östlichen Teil des 
OB-Geländes. Das Bauende liegt an der Markstralße. 

Der Untersuchungsraum wird durch den Straßen körper zuzüglich eines 
beidseitigen Bandes von 15-20 m gebildet. Er besitzt eine Länge von 
ca. 1.240 m und eine durchschnittliche Breite von 50 m. Seine Gesamt­
größe beträgt ca. 6,8 ha. 
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Abbildung 1: Lage des Bauvo,habens Im Stadtgebiet 

Quelle: www.google.de/maps .(erstelltam02.11.2016) 
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2 Charakterisierung von Natur und Land­
schaft 
Die Methodik der Bewertung orientiert sich weitgehend an den Anforde­
rungen an eine Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) mit der Unterteilung 
in Schutzgüter. 

2.1 Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Bestand 

Biotoptypen 

Die im Untersuchungsraum gegebene Biotopstruktur wird im Wesentli­
chen als Bestand der realen Vegetation in der Unterlage 6.2.2, Blatt 1-4 
"Bestands- und Konfliktplan" dargestellt. 

Die Erfassung erfolgte durch eigene Kartierungen im Juni und Septem­
ber 2016 sowie einzelne Aktualisierungen im März 2017. Die flächende­
ckende Biotoptypenkartierung wurde im Erhebungsmaßstab 1 :500 auf 
Grundlage der Vermessung durchgeführt. 

Folgende Hauptgruppen der Biotoptypen treten im Untersuchungsraum 
auf: 

- Bebaute Gebiete. Verkehrsanlagen und SondElrflächen 
o Biotoptypen der Wohnbebauung und gemischten Bauflächen 
o Biotoptypen der Straßenverkehrsflächen 
o Biotoptypen der Gewerbe- und Dienstleistungsflächen 

- Gebüsche, Baumreihen und Baumgruppen 
o Straßenbäume, Einzelbäume, 
o Kleingehölze, Gebüsche, Strauchflächen 

- Grün-und Freiflächen 
o Biotoptypen der Grünflächen und Erholungsanlagen 

Das Untersuchungsgebiet setzt sich aus drei unterschiedlich geprägten 
Abschnitten zusammen. Der westliche Abschnitt wird vorrangig durch 
seinen kiezartigen Bebauungscharakter geprägt. Den mittleren Bereich 
dominiert das Bahngelände des Ostkreuzes, welches momentan eine 
großflächige Baustelle darstellt. Östlich davon schließt sich die urbane 
und durch Einkaufsmärkte sowie solitäre Sonderbauten geprägte 
Mischbebauung in Lichtenberg an. 

Der Bauanfang befindet sich an der Kreuzung BClxhagener Straße! Hol­
teistraße. Die geplante Straßenbahnneubaustrec:ke verläuft in der Hol­
teistraße, bis sie in die Sonntagstraße abbiegt und in Straßenmitte in 
südöstlicher Richtung bis zum Bahnhof Ostkreu:z führt. Zuvor wird die 
Neue Bahnhofstraße gequert und an das Ostkreuz angeschlossen. Die 
Trasse führt dann parallel zu den südlich angren:zenden Bahngleisen in 
Richtung Osten und mündet später auf die nach Süden abbiegende 
Karlshorster Straße. 

Das nördliche Untersuchungsgebiet ist vorrangibl durch seinen Bebau­
ungscharakter geprägt. Dieser wird vor allem aus geschlossener Block­
bebauung gebildet. Wohnbebauung erstreckt sich beidseits der Hol­
teistraße und der Sonntagstraße. Die Innenhöfe der Blockbebauung 

Sland 
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sind begrünt und teilweise mit älteren größeren Bäumen bestanden. 
Das Wohngebiet wird durch einzelne öffentlic:he intensiv gepflegte 
Grünanlagen unterbrochen. Dazu zählen der Wühlischplatz und der An­
nemirl-Bauer-Platz im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Im Osten des 
Untersuchungsraumes befindet sich der Türschmidtpark im Bezirk Lieh· 
tenberg. 

Die Vegetation wird durch einen umfangreichen Straßenbaumbestand 
geprägt. In der Sonntagstraße stehen gemischte Baumarten und Alters­
stufen. Es gibt Linden und Ahorne verschiedener Arten sowie eine Ro­
binie. Die Altersspanne reicht von Jungbäumen mit Pflanzdatum von 
2015 bis zu Altbäumen mit knapp 90 Jahren. In den öffentlichen Grün­
anlagen sind ebenfalls raumprägende Altbäume (Eichen) anzutreffen. 
Auf dem Annemirl-Bauer-Platz sind jüngere Gehölzbestände vorhan­
den, welche nach der Neugestaltung vor knapp 20 Jahren gepflanzt 
wurden. Der Gehölzbestand am Rand der Baustellenflächen Ostkreuz 
entlang der Markstraße wird von Pappel, Birken und Eschen gebildet. 

Bäume in angrenzenden privaten Grundstücken sind ebenfalls in den 
Plänen dargestellt und im Nahbereich der Baugrenze mit Nummern ver· 
sehen. 

Der Verkehrsraum selbst ist mit verschiedenen Materialien befestigt. Es 
gibt Abschnitte mit Natursteingroßpfiaster, Asphaltfahrbahn und die 
Gleise sind überwiegend mit Asphalt befestigt. Die Fußwege bestehen 
aus Pflaster- bzw. Betonplattenbelägen. Randstreifen und Abschnitte 
zwischen den Straßenbaumstandorten bilden verschlissene wasserge­
bundene Schotterdecken bzw. Mosaikpflasterstreifen. 

Einen großen Teil des östlichen Plangebietes nehmen die Baustellen­
flächen am Bahnhof Ostkreuz ein. Diese Bereiche sind durch einen ho­
hen Anteil von Verkehrs- und Lagerflächen geprägt. Am Rand der Bau­
stellenflächen im Übergang zur Markstraße erstreckt sich ein schmaler 
Gehölzstreifen aus Sträuchern und Bäumen. Im Osten des Untersu­
chungsraumes steht zwischen Marktstraße und Schreiberhauer Straße 
das Victoria-Center (Einkaufsmart mit Parkhaus). 

Biotoptypen gemäß Planfeststellung zum Proiel<t "Umbau Berlin Ost­
kreuz, Planfeststellungsabschnitt 1" (Vorhaben de" OB AG). 

Am südlichen Rand der Baugrenze im Bereich zwischen der Markstraße 
und dem OB-Gelände sind potenzielle Biotoptypen für das Vorhaben 
"Straßenbahnneubaustrecke Ostkreuz von der Eloxhagener Straße bis 
zur Karlshorster Straße" von Bedeutung. Dort sind zwei Teilflächen als 
Ausgleichsmaßnahmen "Landschaftsrasen A3/ Gehölzpflanzungen A 1" 
festgesetzt (s. LBP-Maßnahmenplan km 2,0+33 bis km 2,9+27, Stand 
24.01.2017 zum Projekt Umbau Berlin Ostkreu:z, PIanfeststellungsab­
schnitt 1). Aktuell sind sie jedoch noch nicht her(lestellt. Für den vorlie­
genden LBP gelten sie faktisch als Bestand und müssen in der weiteren 
Betrachtung auch so beachtet werden. Im Bestands- und Konfliktplan 
Unterlage 6.2.2.4 sowie im LBP-Maßnahmenplan Unterlage 6.2.2.8 sind 
sie eingetragen. 

Stand 
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Fauna 

Bestandteil der Planfeststellungsunterlagen ist elin Artenschutzfachbei­
trag. Diesem sind die nachfolgenden Ausführungen entnommen. 

FOlgende Tierarten sind bei der Verlegung der Straßenbahntrasse von 
Bedeutung: 

• Brutvögel (Aves) 
• Säugetiere (Mammalia). 

Vögel: 

Da für das Untersuchungsgebiet keine aktuellen punktgenauen Daten 
von kartierten Brutvogelarten vorliegen, wurde das prüfungsrelevante 
Artenspektrum der Vögel im Sinne einer Potenzialbetrachtung mit Hilfe 
der Datenbank für das Gesamtregister der Pflanzen- und Tierarten Ver­
sion 2.8 ermittelt. Methodisch erfolgt damit eine worst-case­
Betrachtung. Die Auswahl der planungsrelevanten Vogelarten erfolgt 
anhand verschiedener Kriterien im Ausschlussveriahren. 

• Vorkommen im Eingriffsgebiet kann ausgeschlossen werden 
• Nahrungsgast und Durchzügler 
• ungefährdete, ubiquitäre Vogel art (Grundlage Rote Liste) 
• für die Art ist aufgrund der Art der Planung eine Betroffenheit 

von vornherein auszuschlie ßen 

Zur Überprüfung der Bewertungsmethodik wurden drei Begehungen 
durchgeführt (Juni, September 2016, März 2017). Dabei wurde festge­
stellt, dass ältere Bäume mit Höhlungen im Untersuchungsraum vor­
handen sind und Nisträume für Höhlenbrüter bieten. Höhlungen und 
Spalten eignen sich zudem als Quartiere für geschützte Fledermausar­
ten. An einigen Bäumen sind Nistkästen für VÖ(Jel und künstliche Fle­
dermaushöhlen angebracht. 

Für folgende Vogelarten wurden potenzielle Lebensräume im Untersu­
chungsgebiet festgestellt: 

Amsel Kohlmeise 
Blaumeise Mittelspeeht 
Buchfink Mönchsgrasmücke 
Buntspecht Nebelkräl,e 
Dohle Pirol 
Dorngrasrnücke Rabenkr"he 
Eichelhäher Ringeltaube 
Elster Rotkehlchen 
Gartengrasmücke Saatkräht= 
Gartenrotschwanz Star 
Gelbspötter Sumpfmeise 
Gimpel Tannenmeise 
Haussperling Trauerschnäpper 
Heckenbraunelle Türkentaube 
Hohltaube Wacholderdrossel 
Klappergrasmücke Waldkauz 
Kleiber Zaunkönig 
Kleinspecht 

Stand 
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Fledermäuse: 

Für folgende streng geschützte Fledermausarten verbleibt eine potenzi­
elle Betrolfenheit durch das Vorhaben: 

Nordfledermaus 
Wasserffedermaus 
Großes Mausohr 
Fransenfledermaus 
Großer Abendsegler 
Zwergfledermaus 
Braunes Langohr 
Graues Langohr 

Diese Arten können in Gehölzen ihr Quartier be!Ziehen und sind nach 
BNatSchG streng geschützt. 

Viele der im Gebiet stehenden Laubbäume weis,en günstige Strukturen 
auf, die für Fledermäuse als Fortpllanzungsstätte, Sommer- oder Zwi­
schenquartier geeignet sind. 

Bedeutung 

Die Bedeutung der Biotoptypen wird hinsichtlich ihrer Lebensraumfunk­
tion für die Pflanzen- und Tierwelt und die damit unmittelbar zusam­
menhängenden wichtigsten Biotopfunktionen für den Siedlungsbereich 
dargestellt. Die Biotoptypen werden hinsichtlich der Bedeutung für po­
tenzielle Artenvorkommen, ihres Natürlichkeitsgrades und der Ersetz­
barkeit der Biotope bewertet. Außerdem fließen zusätzlich die Flächen­
größe und die Flächenversiegelung in die Bewertung ein . Es werden im 
Planungsgebiet 4 Wertstulen unterschieden. 

Biotoptypen mit hoher bis sehr hoher Bedeutung 

Der Untersuchungsraum weist wertvolle Gehölzbestände auf. Hiervon 
sind vor allem Altbäume entlang der Holteistraße, Sonntagstraße und 
Marktstraße zu nennen. Desweiteren übernehm"m die Gehölze in den 
Grünanlagen wichtige Funktionen für den Landschafts- und Naturhaus­
halt. Die Grünanlagen selbst besitzen in ihrer Gesamtheit ebenfalls eine 
hohe Wertigkeit inmitten der urbanen und verdichteten Stadträume. 

Biotoptypen mit mittlerer Bedeutung 

In angrenzenden privaten Flächen gibt es gestaltete Vorgärten mit 
Sträuchern und Bäumen von mittlerer Wertigkeit. Entlang der Markt­
straße am Rand des Bahngeländes hat sich eine wild aufgewachsene 
Gehölzfläche aus heimischen und nichtheimischen Baum- und Strauch­
arten auf Grund fehlender Pflege und Nutzung entwickelt. Sie bildet ei­
nen Trittstein und Rückzugsort für Gehölzbrüter und Kleinlebewesen im 
stark durch Verkehr geprägten Bahnumfeld. 

Biotoptypen mit geringer Bedeutung 

Rasenflächen und Grünanlagen mit monotoner standortfremder Be­
pflanzung sind als Vegetationsstandorte aufgruncl ihrer meist intensiven 
Pflege nur von geringem Wert, spielen andererseits aber als Lebens­
raum für einige Tierarten, so z.B. für Vogelarten eine Rolle. 

Sland 
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Biotoptypen mit sehr geringer Bedeutung 

Sehr geringe bzw. eine eher negative Bedeutung für Pflanzen und Tiere 
haben Straßen und andere hochversiegelte Flächen. Sie bieten meist 
keinen Lebensraum und stellen Barrieren für Ausbreitungs- bzw. Aus­
tauschbewegungen von Tierarten dar. Das Bahngelände am Ostkreuz 
ist ebenfalls in diese Kategorie einzustufen. 

2.2 Schutzgut Boden 

Bestand 

Bei den im Gebiet vorkommenden Böden handelt es sich zumeist um 
Böden allgemeiner Bedeutung (anthropogen überiormte Böden unter 
Rasenflächen, mehrschichtigen Gehölzbeständ,en, weniger ruderaler 
Pionier-, Gras- und Staudenfluren, vegetationsfreier unversiegelter Flä­
chen und Strauchanpflanzungen sowie vollversie'gelte Böden und Stra­
ßenverkehrs- und Gehwegflächen. 

Bewertung 

In den bebauten Gebieten sind die natürlichen Bodenformen durch 
menschliche Einflüsse (gartenbauliehe Tätigkeiten, Ablagerungen aus 
Schutt etc.) in ihrer ursprünglichen Form verändert und vielfach verdich­
tet. Sie haben für die lebende Bodenweit nur noch untergeordnete Be­
deutung. 

2.3 SChutzgut Wasser 

Grundwasser - Bestand 

Die Aussagen betreffen hier das Grundwasser, die Gleisentwässerung 
und die Ableitung des Straßenabwassers. Die zu erwartenden höchsten 
mittleren Grundwasserilurabstände liegen zwischen 2 und 3 m (Quelle: 
Geoportal Berlin, erstellt am 27.04.2017) . 

Grundwasser - Bewertung 

Die vorhandenen Versiegelungen und Verdichtungen der Oberiläche 
haben eine störende Wirkung auf die Infiltration des anfallenden Nieder­
schlagswassers und somit auch auf die GrundwaiSserneubildungsrate. 

Oberilächenwasser - Bestand 

Im Untersuchungsgebiet sind keine Oberilächengewässer vorhanden. 

2.4 Schutzgut Klima I Luft 

Bestand 

Die klimatischen Gegebenheiten des Planungsgebietes sind durch die 
Lage im verdichteten Stadtzentrum negativ beeinflusst. In den Straßen­
räumen bilden sich schwache bis mäßig starke Wärmeinseln (Quelle: 
Geoportal Berlin, erstellt am 13.07.2016). Dabei überwiegen höhere 
Maximalwerte im Sommer. Diese Überwärmungen sind zudem an ge-

Stand 
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ringe Windgeschwindigkeiten geknüpft. Im Wintm sind hingegen weni­
ger Frosttage zu verzeichnen. 

Bewertung 

Klimatische Parameter werden im LBP auf Ihre Auswirkungen auf Flora 
und Fauna sowie die Wechselwirkungen mit den anderen Faktoren des 
Naturhaushaltes bewertet. 

Bedingt durch die beschriebenen höheren Tempmaturen im Bereich der 
innerstädtischen Überwärmungszone sind alle Lebewesen einem höhe­
ren Klimastress ausgesetzt. Da der Bebauungsgrad relativ hoch ist, 
übernehmen die vorhandenen öffentlichen Grünflächen eine wichtige 
ausgleichende Wirkung. Darüber hinaus tragen die vorhandenen AIt­
bäume im Straßenraum aber auch auf privaten Flächen wesentlich zu 
einer Verbesserung des Lokalklimas bei. Sie fördern die Frischluftpro­
duktion und verringern die Amplitude zwischen Maximal- und Minimal­
temperatur. 

Schutzgut Landschafts- bzw. Siedlungsbild, Erholung 

Bestand 

Im Mittelpunkt dieser Betrachtung steht die Lebensqualität des Men­
schen. Eine zentrale Rolle spielen dabei die verschiedenen Flächennut­
zungen mit ihrer jeweiligen Funktion für das Wohnumfeld der ansässi­
gen Bevölkerung sowie die Erfassung erholungsrelevanter Strukturen. 

Für die Lebensqualität im Stadtteil sind die 2:ahlreich vorhandenen 
Kneipen und Geschäfte sehr prägend. Eine gute Erreichbarkeit für Fu ß­
gänger und Radfahrer aus den umliegenden Quartiersbereichen ist so­
mit anzustreben. 

Drei öffentliche Grünanlagen (Türrschmidtpark, Annermirl-Bauer-Platz 
und Wühlischplatz) werten die Freiraumnutzung für alle Bevölkerungs­
schichten auf. 

Am nordöstlichen Eingang des Platzes Wühlischstraße Ecke Holteistra­
ße steht der Nilpferdbrunnen. Auf einer kreisrunden Plattform liegen drei 
dreißig Zentimeter hohe blockförmige Sockel, die eine ebenfalls kreis­
runde Schale mit einem Durchmesser von etwa 1,70 Metern stützen. 
Auf dessen Rand befindet sich eine Nilpferdskulptur mit zwei kleinen 
sich mit den Rücken gegenüberstehenden Großwildjägern: eine Frau 
mit Fernglas und ein Mann mit Gewehr. Die Nüstern des Nilpferds bil­
den die Fontänen des Brunnens. 
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Abbildung 2: NlipferdbrlJlnnen am Wühllschplalz 

Im Baubereich und im Umfeld der geplanten Maßnahme befinden sich 
gemäß Berliner Denkmalliste die folgenden Baudenkmale beziehungs-
weise Denkmalbereiche (Ensembles) sowie ein Giartendenkmal: 

Bezeichnung Nr. gemäß Denkmaltyp 
Denkmailiste 

- Maß-Kreuziger-Grundschule 09070025 Gesamtanlage, 
(Böcklinstr. I, 5) Baudenkmale 
Datierung: 1954 

- Jahn·Realprogymnasium (Marktstr. 09095221 Baudenkmal 
2,3) 
Datierung: 1906-1907 

- Marktstr. 9-13 (Schule & Feuerwa- 09095216 Gesamtanlage, 
che & Turm & Sporthalle) heute Baudenkmale 
Jugendherberge Berlin Ostkreuz 
Datierung: 1906-1908 

- Gesamtanlage S·Bahnhol Ost- 09095164 Gesamtanlage. 
kreuz Baudenkmale 
Datierung: 1881 / 1900/ 1914 

- Beamtenwohnsiedlung Helenenhol 09070026 Gesamtanlage 
Datierung: 1904-1906 Baudenkmale 

09046079 Gartendenkmal 

- Ensemble Plarrstraße 09095234 Ensemble 
Datierung: 1882-1897 

In den LBP-Planunterlagen Bestands- und Konfliktplan sowie Maßnah­
menplan (U6.2.2.1 bis 6.2.2.9) sind die Denkmale eingetragen. 

Stand 
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Abbildung 3: Kulturdenkmäler 

Bewertung 

Die Beurteilung des Schutzgutes Landschafts-! Siedlungsbild, Erho­
lungsfunktion erfolgt über die Wert- und Funklionselemente der Wohn­
und Wohnumfeldfunktion (mit innerörtlichen Freillächen) und der Erho­
lungsnutzung sowie Freizeilinfrastruktur. 

Hinsichtlich ihrer Bedeutung für das Schutzgut Mensch sind der An­
nemirl-Bauer-Platz sowie die öffentlichen Grünflächen am Wühlischplatz 
und an der Türrschmidlstraße als hoch bedeutsam einzustufen. 

Für die Lebensqualität im Stadtteil sind gleichfalls die zahlreich vorhan­
denen Kneipen und Geschäfte in der Sonntagslraße und an der Neuen 
Bahnhofslraße sehr prägend. 

Im Untersuchungsraum ist eine Vielzahl von Kulturdenkmälern vorzufin­
den. Diese sind aufgrund ihrer Unverrückbarkeit punktuelle Bereiche mit 
hoher Bedeutung und hoher Empfindlichkeit gegenüber Zerstörung oder 
Beeinträchtig u ng. 

An der Nordostecke der Grünanlage am Wühlischplatz befindet sich der 
Nilpferdbrunnen. Dieser ist während der Baumaßnahme vor Beschädi­
gungen zu schützen. 

2.6 Schutzgebiete 

Im Untersuchungsgebiet sind außer den genannten Denkmalen keine 
weiteren Schutzgebiete vorhanden. 

Sland 
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3 Konfliktschwerpunkte 
3.1 Beschreibung des Bauvorhabens 

3.1.1 Potenzielle projektbedingte Beeinträchtigungen 

Mit der Verlegung der Straßenbahn in die Holteistraße/ Sonntag straße 
und der Verknüpfung mit dem Bahnhof Ostkreuz sind Tätigkeiten im 
Planungsraum verbunden, welche Auswirkungen auf Umwelt und Natur 
hervorrufen. Diese können zu erheblichen und nachhaltigen Belastun­
gen führen. 

Folgende potenzielle Auswirkungen der geplante,n Baumaßnahme kön­
nen eintreten: 

o baubedingte Auswirkungen 
o anlagebedingte Auswirkungen und 
o betriebsbedingte Auswirkungen. 

Potenzielle baubedingte Auswirkungen 

Hierzu zählen alle auf die zeitlich befristete Baumaßnahme der Ver­
kehrsanlagen beschränkten Umweltauswirkungen, z.B. durch Baustel­
lenverkehr, Baustelleneinrichtungen sowie durch den Baubetrieb: 

o Gefährdung von im Baufeld befindlichEm bzw. baufeldnahen 
Vegetationsbeständen (Bäume, Großsträucher etc.) 

o Bodenverdichtungen durch schweres Baugerät, Zerstörungen 
des Bodenlebens in den oberflächennahen Bodenschichten, 
Zerstörung oder Beschädigung der Vegetationsbestände im Ar­
beitsradius von Baumaschinen 

o Gefährdung des Grundwassers durch Eletriebsstoffe der Bau­
fahrzeuge 

o Lärm, Erschütterungen und Abgasbelastung der Baumaschinen 
und Transportfahrzeuge 

Die Auswirkungen des Baubetriebes sind zwar zeitlich auf die Bauphase 
beschränkt, es kann jedoch bei Bauarbeiten zu erheblichen Belastun­
gen von Natur und Landschaft sowie der Menschlen kommen. 

Potenzielle anlagebedingte Auswirkungen 

Hierunter fallen alle durch den Straßenbaukörpe,r dauerhaft verursach­
ten Veränderungen in Natur und Landschaft. Sie sind zeitlich unbe­
grenzt und greifen in das örtliche Wirkungsgefüge ein: 

o Flächeninanspruchnahme und Flächenversiegelung 
o Zerschneidungseffekte, Trenn- und Barrierewirkungen (durch 

Trassenkörper, Verkehrsaufkommen) 
o dauerhafte Umgestaltung und Veränderung des Landschafts- / 

Stadtbildes 

- L '\I"I::=;~' I " \I! ::=;'ll" h: f.l<.tw··l~t\l·l.~ L \ I ·~) I \n"U\I\ 
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Potenzielle betriebs bedingte Beeinträchtigungen 

Hierzu zählen alle Umweltauswirkungen, die durch Betrieb und Unter­
haltung der Straßenbahntrasse sowie der Straßen hervorgerufen wer­
den: 

o Lärmemissionen 
o verkehrsbedingte Schadstoflemissionen (Schmierstoll- und Be­

triebsmittelverluste, Schienenschmiereinrichtungen, Abrieb etc.) 

3.2 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

Nach § 13 BNatSchG sind im Sinne des Vermeicjungsgebotes vermeid­
bare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. 

Der vorliegenden Entwurfsunterlage ging eine umfangreiche Varianten­
untersuchung voraus, die auch die Belange von Natur und Umwelt um­
fasste. Die daraus resultierende Vorzugsvariante, durchlief einen plane­
rischen Optimierungsprozess, so dass durch einen angepassten Ver­
kehrsanlagenentwurf in Zusammenarbeit der verschiedenen Planungs­
sparten Eingriffsminimierungen in der Entwurfsplanung bereits enthalten 
sind. 

So wurde im Ergebnis der Vorplanung eine Trassenvariante gewählt, 
welche nahezu den gesamten Baumbestand erhält. Weitere Baumfäl­
lungen sind im Baugeschehen zu vermeiden. 

V1 - Ökologische Baubegleitung 

Die Ökologische Baubegleitung dient der Vermeidung von baubedingten 
Beschädigungen von Bäumen bei der Demonta.ge bzw. Montage von 
Masten. Die Anwendung baumschonender Technologien sowie evtl. 
notwendige Wurzelschnitt- und -schutzmaßnailmen; sowie Kronen­
schnittmaßnahmen sind fachkundig zu überwachen. 

Gefährdungspotential ergibt sich innerhalb der Baumaßnahme des Wei­
teren aus: 

o dem Baustellenbereich, Erd- und Gründungsarbeiten; 
o der Verwendung von auswasch- oder auslaugbaren wasserge­

fährdenden Baustollen; 
o dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. 

Diese Gefährdungen können durch entsprechenden sorgfältigen und 
schonenden Umgang minimiert werden bzw. I<ann durch geeignete 
Schutzmaßnahmen einer Gefährdung entgegengl3wirkt werden. 

Weitere Vermeidungsmaßnahmen ergeben sich auf Grund der Betrof­
fenheit des Artenschutzes. Die Vermeidungsmaßnahmen V AS 1-6 sind 
der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung entnommen und in Kapi­
tel 4 aufgelistet. 

Stand 
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3_3 Beschreibung der Auswirkungen auf die Schulzgüler 

Die Anbindung des Ostkreuzes mit der Verlegun~l der Straßenbahntras­
se in die Sonntagstraße wird auch bei Berücksichtigung der vorgenann­
ten Aspekte mit Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft verbun­
den sein. Nachfolgend werden die verbleibenden Konflikte beschrieben. 
Die räumliche Zuordnung ist dem Bestands- und Konfliktplan Unterlage 
6.2.2 Blatt 1-4 zu entnehmen. 

3.3.1 Anlage und Betrieb 

Konflikttyp 1: Flächenversiegelung 

dauerhafter Verlust aller Bodenfunktionen 

Die Versiegelung, d.h. die Überdeckung der BCldenoberfläche mit un­
durchlässigen Materialien, verhindert natürliche Austauschprozesse 
zwischen Boden, Wasser und Luft, erhöht den oberflächen nahen Ab­
fluss und hat somit Auswirkungen auf Bodenlebewesen, Wasserhaus­
halt und Vegetation. Ein Ausgleich der verloren g·egangenen Funktionen 
kann nur durch Entsiegelung bewirkt werden. 

Durch die Straßenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz werden ca. 660 m' 
Vegetationsflächen in Verkehrsflächen umgewandelt, wodurch sämtli­
che Bodenfunktionen verloren gehen. Dieser Boden ist zumeist bereits 
stark anthropogen beeinflusst, d.h. der natürliche Bodenzustand wurde 
in der Vergangenheit durch intensive Nutzung beeinträchtigt. 

Hinzu kommt die faktische Neuversiegelung von ca. 180 m' extensive 
Wiese im Bahngelände (OB-Gelände Planfeststellung) . 

Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate 

Mit der Realisierung des Verkehrsbauvorhabens ist eine Beanspru­
chung 840 m' unversiegelter Flächen (660 m' Vegetationsflächen Stra­
ßenbahn Ostkreuz und 180 m' Extensivwiese im OB-Gelände. Dies 
führt zu einer Erhöhung des Oberflächenabflusse,s und somit zur Redu­
zierung der Grundwasserneubildungsrate. 

Konflikttyp 2: Verlust I FunktIonsverlust von Vegetationsstruk­
turen 

K 2.1 Verlust bestehender Vegetationsbestände durch Versiegelung 

Mit der Realisierung des Verkehrsbauvorhabens kommt es zu einer Be­
anspruchung von Vegetationsflächen mit folgendem Umfang: 

Biotoptyp Flächenverlust 

mehrschichtige Gehölzbestände (Wildwuchs, ge,­
mischt heimisch/ nichtheimisch) 

extensive Wiese (OB-Gelände Planfeststellung) 

K 2.2 Verlust von Bäumen I Gehölzen (Symbol im Plan) 

660 m' 

180 m' 

Durch die Umgestaltung des Verkehrsraumes müssen insgesamt 9 
Bäume gefällt werden. Davon befinden sich 2 Stück als Straßenbäume 

Stand 
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in der Verwaltung des Straßen- und Grünflächenamtes im Bezirk Fried­
richshain-Kreuzberg, Die zu fällenden 7 Privatbäume stehen im Wild­
wuchsstreifen am Nordrand des OB-Geländes, Eine Pappel in diesem 
Streifen (Privatbaum-Nr. 15) ist jedoch bereits abgestorben und wird 
daher nicht ersetzt. 

Im Anhang befindet sich eine Auflistung der zu fällenden Bäume, 

K 2.3 Beeinträchtigung von Einzelbäumen durch Schnittmaßnahmen 

Der Kronenbereich einiger Bäume in der Holteistraße und Sonntagstra­
ße könnte auf Grund der Demontage sowie der Neuerrichtung der Fahr­
leitungstrasse und der Masten durch Kronenrückschnittmaßnahmen 
sowie möglicherweise durch Beschädigungen im Wurzelbereich gefähr­
det sein. 

Konfllkttyp 3: Beeinträchtigung des Stadt- bzw. Landschafts­
bildes und der Erhofungsfunktion 

K 3,1 Verlust von stadtbildprägenden (Straßen-l Bäumen 

Neben ihrer Lebensraumfunktion besitzen Bäume auch einen Wert in 
Bezug auf ihre stadtbildprägende Funktion. Nahe!zu alle Bäume im Un­
tersuchungsgebiet sind wichtige optische Elemente im Straßenraum, 
Der Verlust durch den Wegfall der 8 Bäume wird demzufolge als sehr 
hoch bewertet. 

3.3.2 Beeinträchtigungen während der Bauphase 

Konflikttyp 4 Gefährdung und Beelnträchtligung Im Baubetrieb 

K 4.1 Gefährdung baufeldnaher Vegetation 

Bäume, die inmitten bzw. im Randbereich des Verkehrsraumes stehen, 
sind durch mechanische Beschädigungen im Rahmen der Bauausfüh­
rung durch Baufahrzeuge und Erdarbeiten potenziell gefährdet. Durch 
Aufgrabungen und Leitungsverlegungen sind allE! Bäume sowie größe­
ren Gehölze im Abstand bis zu ca. 2,50 m von der Rücklage des zu­
künftigen Straßenraumes durch Aushub, Baugrundaustausch und Ver­
festigung bei der grundhaften Erneuerung gefährcfet. 

Auch durch Mastdemontagen sowie Mastmontagen können Schädigun­
gen an Bäumen (Wurzeln sowie Kronen) hervorgerufen werden, 

K 4.2 Beeinträchtigung empfindlicher Nutzungsstrukturen durch Bau­
lärm und Abgase 

Während der Bauphase ist mit erhöhten Lärm- und Abgasbelästigungen 
(Baustellenverkehr, Baumaschinen) zu rechnen. Durch die Belastung 
wird die Aufenthaltsqualität vorübergehend eingeschränkt. Baulärm wird 
aufgrund seines unregelmäßigen Auftretens als nelativ starke Belastung 
empfunden, 

Stand 
'0112017 



( 

( 

Straßenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz 
von der Boxhagener Straße bis zur Karlshorster Straße 

U 6.2.1 LandschaftspIJegerischer Fachbeitrag 
•• 11 ••••••••••••••••••••••••••• 1 

I Gilf iklschwE I pL I l,tE 

3.3.3 Artenschutz 

Konfllkttyp 5 Konflikte mit dem Artenschutz 

Laut spezieller artenschutz rechtlicher Prülung ist es nicht auszuschlie­
ßen, dass die zu fällenden Bäume als Nistplatz von Brutvögeln oder als 
Quartier von Fledermausarten genutzt werden. 

K 5.1 potenzieller Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Durch die Fällung von Bäumen mit potentiellen Brutplätzen für beson­
ders geschützte Vogelarten und mit Quartieren von streng geschützten 
Fledermausarten kommt es zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe­
stätten. 

K 5.2 potenzieller Verlust und Störung von Individuen durch Fällarbei­
ten. Baustelleneinrichtungen (bei allen Baumfällungen im Sommerhalb­
jahr) - (ohne Darstellung im Plan) 

Bei Fäll- und Rodungsarbeiten kann es zur erheblichen Störung oder 
zur Tötung von besonders und streng geschützten Vogel- und Fleder­
mausarten kommen. 

K 5.3 potenzieller Verlust von Individuen (Fledermäuse) durch Vermin­
derung des Nahrungsangebotes an Insekten! Störung von Habitaten 
durch Lichtverschmutzung wegen der Erneuerung der Straßenbeleuch­
tung (ohne planerische Darstellung) 

Durch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung könnte es zu Verlusten 
von Insekten kommen, die als Nahrungsquelle von Fledermäusen die­
nen. Ebenfalls können Störungen von Habitaten eiintreten. 

Mit der Umsetzung der entsprechenden Vermeidungsmaßnahmen VI.s 
bis V6.s können erhebliche Beeinträchtigungen der Konflikte mit ge­
schützten Tierarten ausgeschlossen werden (siehe Kapitel 4). 

Stand 
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3.4 Zusammenfassung der Konflikte 

Kl Flächenversiegelung 

mehrschichtige Gehölzbestände 

extensive Wiese (DB·Gelände Planfeststellung) 

K2 Verlust von Vegetationsstrukturen 

K 2.1 Verlust bestehender Vegetationsflächen 

mehrschichtige Gehölzbestände 

extensive Wiese (OB-Gelände Planfeststellung) 

K 2,2 Verlust von Bäumen / Gehölzen 

9 Baumfällungen, davon 1 Totbaum, fällt nicht in die Bilanz 
2 Straßenbäume und 6 Privatbäume 

Ausgleich nach BaumSchVO 

Ausgleich der weiteren Baumverluste 

K 2.3 Beeinträchtigung von Einzelbäumen durch Schnitt­
maßnahmen 

K 3 Beeinträchtigung des Stadt- bzw. Landschaftsbil­
des und der Erholungsfunktion 

K 3.1 Verlust von stadtbildprägenden (Straßen-) Bäumen 

K 4 Konflikte während des Baubetriebs 

K 4.1 Gefährdung baufeldnaher Vegetation 

K 4,2 Beeinträchtigung empfindlicher Nutzungsstrukturen 
durch Baulärm und Abgase 

K5 Konflikte mit dem Artenschutz 

K 5.1 potenzieller Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestät­
ten 

K 5.2 potenzieller Verlust und Störung von Individuen 

K 5,3 potenzieller Verlust von Individuen (Fledermäuse) 
durch Verminderung des Nahrungsangebotes an Insekten 

Umfang 
Notwendige 

KomjJensation 

840 m'Entslegelung 
840 m' I.lternativ Ersatzmaß-

nahmen möglich 

660 m' 660 m' 

180 m' 

840 m' 

660 m' 

180 m' 

8 Bäume 

4 Fällungen 

4 Fällungen 

Ca.14 Bäume 

8 Bäume 

75 Bäume 

180 m' 

Neuanlage/ Wiederher­
stellung von Vegetation 

840 m' 

8 Bäume 

660 m' 

180 m' 

4 Baumneupflanzungen 

4 Baumneupflanzungen 

Ökologische 
Baubegleitung 

8 Bäume 

Schutzmaßnahmen 
während des Baus 

Dmchführung des Bau­
geschehens nach dem 

Stand der Technik 

~,rtenschutzrechtliche 
Vermeidungs­
maßnahmen 
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4 Maßnahmen zur Minimierungl bzw. zur 
Kompensation des Eingriffs 
Das Ziel der landschaftspflegerischen Begleitplanung ist die Regenera­
tion des Landschaftsraumes nach Beendigung d,er Baumaßnahme. Zur 
Erreichung dieses Zieles sind Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege erforderlich, die sich an folgenden Grundsätzen ori­
entieren: 

o Vermeidung und Verminderung des Eingriffs durch Unterlas­
sen vermeidbarer Beeinträchtigungen von Natur und Land­
schaft (Vermeidungsmaßnahmen) 

o Kompensation unvermeidbarer Beeinträchtigungen, soweit es 
zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Land­
schaftspflege erforderlich ist. 

Auf die Möglichkeit der Vermeidung wurde bereits in Kapitel 3.2 hinge­
wiesen. 

Die Maßnahmen zur Kompensation der Beeinträchtigungen lassen sich 
wie folgt einteilen: 

S = Schutzmaßnahme 

A = Ausgleichsmaßnahme 

E = Ersatzmaßnahme 

Die Kürzel werden sowohl im Text als auch auf der Karte "Landschafts­
pflegerische Maßnahmen" soweit möglich zur BI~schreibung des Maß­
nahmentyps verwendet. 

4.1 Schutzmaßnahmen 

Für die Vermeidung bau- und betriebsbedingter Auswirkungen sind 
mehrere Schutzmaßnahmen vorgesehen: 

S 1 temporärer Schutz der BestandsbäumE! während der Bautä-
tigkeit (s.a. Maßnahme V1) 

Bäume und Gehölze, sofern sie erhalten werden, sind nach den Richtli­
nien für die Anlage von Straßen (RAS-LP 4) und der DIN 18920 vor den 
Baumaßnahmen zu schützen. 

Besonders die Stämme von Bestandsbäumen sind im Baubetrieb durch 
Verletzungen durch Baufahrzeuge gefährdet. Dort ist eine Ummante­
lung der Stämme erforderlich. Dies betrifft alle zu erhaltenden Bäume 
innerhalb des Baufeldes sowie im Nahbereich (bis ca. 2,50 m Abstand) 
der Baumaßnahme. 

Um den Wurzelbereich - auch weiter entfernter Bäume - gegen Überfah­
rung und den Missbrauch als Lagerfläche zu scl,ützen, sind auch Flä­
chen zwischen und hinter diesen Bäumen durch ortsfeste Schutzzäune 
einzugrenzen und ggf. als Bautabuzonen auszuweisen. Dies ist im Zuge 
der Ausführungsplanung und der Baustelleneinrichtung festzulegen. 

Sta nd 
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Lassen sich durch Abgrabungen Wurzelverluste nicht vermeiden, müs­
sen Maßnahmen zum Schutz vor Austrocknung ergriffen werden. Wäh­
rend der Bauphase müssen die zu erhaltenden Bäume witterungsab­
hängig gewässert werden. 

Bei Bäumen, die bereits vorgeschädigt sind, kann die Vitalitätsbeein­
trächtigung durch zusätzliche Wurzelschäden intensiviert werden. So­
weit sich beim Aufgraben durch erforderliche Eingriffe in den Wurzel­
raum herausstellt, dass eine Fällung unvermeidlich ist, sind diese Bäu­
me am Standort neu zu pflanzen. 

Im Maßnahmenplan sind Schutzmaßnahmen für 75 Stck. Bäume vorge­
sehen. 

Darüber hinaus ist folgendes zu berücksichtigen: 

o Im Wurzelbereich der Bäume ist vorzugsweise mit Handschach­
tung zu arbeiten. Alternativ kann auch ein Saugbagger eingesetzt 
werden. 

o Die Behandlung abgeschnittener Wurzeln (Glattschnitt, Wundbe­
handlung) ist sorgfältig durchzuführen. Die ZTV-Baumpflege in 
der aktuellen Fassung ist zu beachten. 

o Im Kronenbereich der Bäume ist auf Erd .. und Baustofflagerung 
zu verzichten. 

o Für Geh- und Radwege darf die Abgrabungstiefe im Bereich der 
Kronentraufe angrenzender Bäume 30 cm nicht überschreiten. 

o Im Allgemeinen sind im Wurzelbereich der Bäume keine Baustel­
leneinrichtungsflächen anzulegen. 

4,1,1 Schutzmaßnahmen für Tiere 

Nach § 15 BNatSchG sind im Sinne des Vermeidungsgebotes vermeid­
bare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Fol­
gende Maßnahmen dienen zur Vermeidung des Eintritts eines Ver­
botstatbestandes für geschützte Tierarten : 

V1 AS - Bauzeitenregelung für Baumfällarbeiten 

Gemäß § 39 Abs. 5 Satz 2 ist es verboten, "Bäume [ ... ]. Hecken, leben­
de Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis 
zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen". 

Durch diesen Zeitraum wird sowohl die Brutsaison der Vögel als auch 
die Wochenstubenzeit der Fledermausarten ab~ledeckt. Eine Nutzung 
der festgestellten Spalten und Hohlräume als Winterquartier durch Fle­
dermäuse ist sehr unwahrscheinlich, kann jedoch nicht ausgeschlossen 
werden. Baumfällungen sollen daher möglichst in der Zeit der Zwi­
schenquartiere bei Temperaturen über 5°G stattfinden und in starken 
Frostperioden unterlassen werden. 

Müssen die Fällarbeiten in der Zeit zwischen dem 01.03 und dem 30.09. 
ausgeführt werden, so ist für alle zu fällenden Bäume sicherzustellen, 
dass keine Individuen europäischer Vogelarten getötet werden und kei­
ne Zerstörung von Nistplätzen verursacht wird. 

Stand 
10.11.20'7 



( 

( 

Straßenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz 
von der Boxhagener Straße bis zur Karlshorster Straße 

U 6.2.1 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag ,,1123 
•••• 1111.1111 •• 11111 ••••••••••• 1 

I~C' ,1P( I Sc lio 1C,Il11.ßI ahl 1C 11 

V2AS - Ökologische Baubegleitung (bei Fällarbeiten, bei der De­
montage und Montage von Masten) 

Vor Beginn der Baumaßnahme hat eine Vorkontrolle aller zu fällenden 
Bäume und zu rodenden Strauchflächen auf Vorkommen von Nestern, 
Baumhöhlen, Spalten und Rindenabplatzungen zu erfolgen. Bei zu fäl­
lenden Bäumen mit Spalten räumen und Höhlungen sowie bei Bäumen, 
auf denen im Rahmen der Vorkontrolle ein Nest f,artiert wurde, muss ei­
ne ökologische Baubegleitung stattfinden, um eine Tötung von ge­
schützten Arten auszuschließen. Die HohlräumEl, Rindenabplatzungen 
und Rissbildungen sowie Nester sind vor bzw. während der Fällarbeiten 
durch einen Gutachter zu kontrollieren. 

V3AS - Bergung und Umsiedlung geschützter t\rten (bei Nachweis) 

Im Falle eines Besatzes mit geschützten Arten müssen die Tiere durch 
den anwesenden Gutachter geborgen, auf Verleizungen hin untersucht 
und in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde an geeignete 
Stellen umgesetzt werden . Die Umsiedlung findet möglichst zeitnah 
statt, um die Tiere nicht unnötig zu stören. 

V4AS - Schaffung von Ersatzquartieren für Fle!dermäuse (bel Nach­
weis) 

Sollte sich im Zuge der ökologischen Fällbegleitung herausstellen, dass 
die Höhlen bzw. Spalten der zu fällenden Bäume bewohnte Fleder­
mausquartiere sind, so sind je Lebensstätte als Ersatz zwei Fleder­
mauskästen vor Beginn der eigentlichen Straßenbaumaßnahme in um­
liegenden Gebieten anzubringen. Die gen aue Anzahl der Fledermaus­
kästen ist mit dem Umweltamt abzustimmen 

V5AS - Schaffung von Nlsthilfen für Höhlenbrütier (bei Nachweis) 

Sollte sich im Zuge der ökologischen Fällbegleitung herausstellen, dass 
die Höhlen der zu fällenden Bäume bewohnte Nistplätze höhlenbrüten­
der Vögel sind, so ist je Lebensstätte als Ersatz Elin Nistkasten in umlie­
genden Gebieten anzubringen. Alternativ kann auch die Befestigung an 
Fahrleitungsmasten erfolgen. 

Bei Umsetzung der geplanten Vermeidungsmaßnahmen treten folgende 
Verbotstatbestände des BNatSchG nicht ein: 

Verletzung! Tötung wild lebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 
Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 
Störung wild lebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG). 

V6AS - Verwendung artenschutzkonformer Bellmchtung 

Für die Straßenbeleuchtung sind keine horizontal oder nach oben ab­
strahlenden Leuchten zulässig. Es dürfen nur Lampen (z.B. LED) mit 
einer Farbtemperatur von weniger als 3000'Kelvin eingesetzt werden. 

Stand 
10.1'.2017 
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Solche Lampen zeichnen sich durch eine besonders geringe Insekten­
anziehung aus. Durch diese Maßnahme werden negative Auswirkungen 
von Beleuchtungseinrichtungen aul die Tierwelt durch die Reduzierung 
von Lockwirkungen vermieden bzw. minimiert. 

4.2 Ausgleichsmaßnahmen 

Die zum Ausgleich von Eingrilfen in Natur und Landschalt notwendigen 
Maßnahmen sollen immer in einem räumlich·lunktionalen Zusammen­
hang mit dem verursachten Eingriff stehen. Dies bedeutet, dass Maß· 
nahmen vorgesehen werden, die möglichst an demselben Ort und in 
entsprechend notwendigem Umfang den erfolgten Eingrilf ausgleichen 
können . 

Grundlage zur Bestimmung des Umlanges der Kompensationsmaß· 
nahmen sind die in der Konfliktanalyse ermitteltEln unvermeidbaren er­
heblichen Beeinträchtigungen und deren quantitat ive Dimension. 

A 1 Baumneupflanzungen Straßenbäume 

Die zu fällenden Bäume sind gemäß § 6 Abs. 4 und Anlage 1 . 2 Berli­
ner BaumSchVO zu kompensieren. Unter die BiaumSchVO fallen alle 
Laubbäume, die Nadelgehölzart Waldkiefer, die Obstbaumarten Wal­
nuss und Türkische Baumhasel mit jeweils einem Stamm umfang ab 
80 cm gemessen in einer Höhe von 1,30 m übl9r dem Erdboden. Bei 
mehrstämmigen Bäumen greift die Berliner BaumSchVO, wenn mindes· 
tens einer einen Stammumfang von 0,50 m aufwEIist: 

o Privatbaum·Nr. 11: Götterbaum (Ailanthus altissima) 
o Privatbaum Nr. 17 Birke (Betula pendula) 
o Holteistraße Straßenbaum BK-Nr. 8: Kaiser-Linde (Tilia interme· 

dia 'PalIida') 
o Sonntagstraße Straßenbaum BK-Nr. 1611: Holländische Linde 

(Tilia intermedia) 

Als Ausgleich müssen 4 Bäume neu gepflanzt werden. 

Die Bäume, die nicht unter die Berliner BaumSchVO fallen, werden 
ebenfalls mit einem Kompensationsfaktor 1:1 aus!geglichen. 

Art Kartler-Nr. Stammumfang In 
cm 

Ulme (Ulmus spec.) 12 60 
Ulme (Ulmus spec.) 13 60 
Esche (Fraxinus excelsior) 14 60 
Esche (Fraxinus excelsior) 16 60 

Als Ausgleich werden 4 Bäume neu gepflanzt. 

Ein weiterer Baum wird gefällt (Pappel, Privatba.um-Nr. 15). Dieser ist 
jedoch bereits abgestorben und wird daher nicht E"setzt. 

Jeder Baumstandort erhält eine Baumgrubengröße mit einem Volumen 
von ca. 12 m' (bspw. 5 m Länge, 1,60 m Breite, 1.,5m Tiefe). 

Stand 
Hj ~ 1.20 1 7 
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Für einen Teil des Ausgleichs der mehrschichtigen Vegetationsbestän­
de werden ebenfalls Straßenbäume gepflanzt. Dafür eignet sich z.B. die 
Böcklinstraße. Dort gibt es den Rest einer Baurnreihe, welche vervoll­
ständigt wird. Die Standorte sind im Maßnahmenplan U6.2.2 Blatt 9 ein­
getragen (Insgesamt 11 Stck.). 

Insgesamt werden 14 Bäume im unmittelbaren \/erkehrsraum als Stra­
ßenbäume neu gepflanzt (Pflanzqualität H 3xv StU 18-20cm). 

Für die Bilanzierung nach dem Punktemodell im Land Berlin (Vertahren 
zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Berlin) erhalten 
Bäume einen Wert von 15 Punkten. Da es sich im Untersuchuchungs­
gebiet um einen stark verdichteten und städtisch geprägten Raum han­
delt, sind die Aufwendungen für die Herstellung von optimalen Baum­
standorten sehr groß. Baumgruben im Straßenraum müssen neu her­
gestellt werden, es sind ggl. Medienschutzmaßnahmen durchzuführen, 
die Standorte sind durch bauliche Fassungen zu sichern. Daher wird in 
der vorliegenden Planung ein erhöhter Wert je Straßenbaumneupflan­
zung von 30 Wertpunkten angesetzt. 

Bäume ertüllen viele Funktionen: 

o Lebensraumfunktion (Schutzgut Arten un,j Biotope) 
o Stadtbild I Erholung - Aufenthaltsqualität !liner Stadtstraße 
o Verbesserung des Boden- und Wasserpotenzials (Baumgru­

benvolumen 12 m') 

A 2 Neugestaltung von Grünflächen 

Östlich des Haltestellenbereichs Marktstraßel Ecke Karlshorster Straße 
wird eine Grünfläche angelegt, die nach Beendigung der Baumaßnah­
me mit Bodendeckern bepflanzt wird. 
Die Flächengröße beträgt ca. 100 m'. 

Stand 
10.1 2017 
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4.3 Eingriffsbilanzierung 

Bilanzierung auf Grundlage des Verfahrens zur Bewertung und Bilanzie­
rung von Eingriffen im Land Berlin 

Tabelle 1: Zustand vor dem Elngrlfl-IBlotische Komponenten 

Flächenlnan- ... Wertpunkte 
Biotische Komponenten spruchnah- Artenl Bio-
Schutzgut Arten und Biotope (Flächentypl Verluste) mein m2 BlotClpwert tope 

Baumfällungen (8 Stück) 8 Stück '15 120 

mehrschichtige Gehölzbestände (Wildwuchs, gemischt 
heimischl nichtheimisch) 660 '12 7920 

extensive Wiese (OB-Gelände Planfeststellung) 180 10 1800 

Gesamtfläche 840 9.720 

Tabelle 2: Zustand nach dem Eingriff - IBlotische Komponenten 

.-- Flächenlnan- ~ Wertpunkte 1 
Biotische Komponenten spruchnah-

BiotClpwert J Artenl Bio- I 
Schutzgut Arten und Biotope (Flächentypl Verluste) I mein m' tope 

Grünflächen Verkehrsbegleitgrün Badendecker 100 5 500 

Baumneupflanzungen Ersatz für Fällungen nach 
BaumSchVO 
(Größe der Baumgrube 12 m' ) 4 Stück :30 120 

Baumneupflanzungen Ersatz für mehrschichtige Gehöl-
ze und Bäume ohne Schutz durch BaumSchVO 
(Größe der Baumgrube 12 m') 10 Stück :30 300 

Gesamtfläche 100 920 

Entsprechend der Bewertung von Bestand und Planung im unmittelba­
ren Vorhabensbereich ergibt sich folgende Bilanz für das Schutzgut Ar­
ten I Biotope: 

Zustand nach dem Eingriff : 920 Punkte 
Zustand vor dem Eingriff: 9,720 Punkte 

AusgleichsdefIzit: -8.800 Punkte 

Das Defizit von -8.800 Punkten kann mit externen Maßnahmen ersetzt 
werden, z.B. durch die Begrünung mit Gehölzen (flächig) : 

nenten Biotische Kompo 
Schutzgut Arten u nd Blotoj:le 

Begrünung durch Gehölzflächen 

Gesamtffäche 

Flächengrö-
ße In m' 

590 

590 

r--

Biotoj:lwert 

'15 

Wertpunkte 
Artenl Blo-

tope 

8.850 

8.850 

Stand 
10.1 1.201 "; 



( 

( 

Straßenbahn-Neubaustrecke Ost kreuz 
von der Boxhagener Straße bis zur Karlshorster Straße 

U 6.2.1 Landschaflspflegerischer Fachbeitrag E 11 27 
•••• 11 •• 11.11 •••••• 11.1111 ••• 111 

C IY'(:'E' lsat'CI s n Ci ,:> 1 1(: I Illell 

Tabelle 3: Zustand vor dem ElngrlH - Abiotische Komponenten 

Abiotische Komponenten - Verslegelung 
Schutzgut Boden! Wasserhaushalt 
(Flächentyp! Verluste) 

mehrschichtige Gehölzbestände (Wildwuchs, ge­
mischt heimisch! nichtheimisch) 

extensive Wiese (OB-Gelände Planfeststellung) 

Gesamtfläche 

Flächeninan­
spruchnahme 
Verslegelung 

660 

180 

840 

~ r-" 

Ausgleichs- Ffächenbedarf 
lakte>r Entsiegelung 

660 

180 

840 

Tabelle 4: Zustand nach dem ElngrlH - Abiotische Komponenten 

Abiotische Komponenten - Verslegelung ~-
Schutzgut Boden! Wasserhaushaft Ausgleichs- Flächengröße J 
FlächentYI>! Verluste) Entsiegelung lakt.or Entsiegelung 

Grünflächen Verkehrsbegleitgrün Badendecker 100 1 100 

Baumneupflanzungen Ersatz für Fällungen nach 
BaumSchVO 
- Entsiegelung versiegelter Gehwegfläche 
(Größe der Baumgrube 12 m') 32 1 32 

Baumneupflanzungen Ersatz für mehrschichtige 
Gehölze und Bäume ohne Schutz durch Baum-
SchVO 
- Entsiegelung versiegelter Gehwegfläche 
(Größe der Baumgrube 12 m') 80 1 80 

Gesamtfläche 212 212 

Neuverslegelung In m2 628 

Entsprechend der Bewertung von Bestand und Planung im unmittelba­
ren Straßenbereich ergibt sich folgende Bilanz für die abiotischen Kom­
ponenten mit dem Schwerpunkt der Neuversiegelung: 

Zustand nach dem Eingriff: 

Zustand vor dem Eingriff: 

Ausgleichsbilanz: 

212 Punkte 

840 Punkte 

-628 Punkte 

Die Bilanzierung ergibt ein Versiegelungsdefizit 628 Punkten. Das ent­
spricht bei dem angesetzten Ausgleichsfaktor von 1:1 einer mit externen 
Maßnahmen zu entsiegelnden Fläche von 628 m". 

Dafür müssen noch externe Maßnahmen gefundem werden. 

Stand 
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4.3.1 Abschlussbilanz zu Eingriff und Kompetnsationsmaßnahmen 

Gesamtpunktwert vor dem Eingriff 

Gesamtpunktwert nach dem Eingriff inkl. tras­
sennahe Maßnahmen A1 und A2 

Auszugleichendes Defizit 

Notwendige Externe Maßnahmen 
(z.B. Gehölzflächen und Entsiegelungsflächen) 

Biotische 
Komponenten 

(Verluste Arten und 
Biotope) 

(Wertpunkte) 

9.720 

920 

-8.800 

8.850 

50 

Abiotische Komponenten 
(Boden, Wasserhaushalt) 

Versiegelung 

(Wertpunkte) 

840 

212 

-628 

628 

o 

In der Gesamtschau über die Aufwertung durch die Maßnahmen in 
Trassennähe (Ausgleichsmaßnahmen A 1 Baumneupflanzungen und A2 
Bodendeckerflächen) verbleibt ein Defizit. Dieses ist mit externen Maß· 
nahmen zu kompensieren. Alternativ kann der Ausgleich durch das er· 
mittelte Kostenäquivalent (s. Anlage 7.4) erfolgen. 

Die Eingriffe, welche durch die Straßenbahn-NElubaustrecke Ostkreuz 
von der Boxhagener Straße bis zur Karlshorster Straße verursacht wer· 
den, können bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen kompensiert 
werden. 

Stand 
10 1 201 7 
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5 Gegenüberstellung von ProjE~ktwirkung 
und Maßnahmen - Zusammenfassung 
Das Ziel der landschaftspflegerischen Begleitplanung ist die Regenera­
tion des Landschaftsraumes nach Beendigung der Baumaßnahme. Zur 
Erreichung dieses Zieles sind Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege erforderlich , die sich an folgenden Grundsätzen ori­
entieren: 

o Vermeidung und Verminderung des Eingriffs durch Unterlassen 
vermeidbarer Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
(Vermeidungsmaßnahmen) 

o Kompensation unvermeidbarer Beeinträchtigungen, soweit es zur 
Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschafts­
pflege erforderlich ist. 

Nach § 13 BNatSchG sind im Sinne des Vermeidungsgebotes vermeid­
bare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. 

Der vorliegenden Entwurfsunterlage ging eine umfangreiche Varianten­
untersuchung voraus. Die daraus resultierende Vorzugsvariante durch­
lief einen planerischen Optimierungsprozess, so dass durch einen an­
gepassten Verkehrsanlagenentwurf in Zusammemarbeit der beteiligten 
Planungssparten Eingriffsminimierungen in der Entwurfsplanung bereits 
enthalten sind. So wurde im Ergebnis der Vorplanung eine Trassenvari­
ante gewählt, welche nahezu den gesamten Baumbestand erhält. 

Dennoch verbleiben Eingriffe in den Natur- und Landschaftshaushalt 
durch die Straßenbahnneubaustrecke Ostkreuz. Diese lassen sich vier 
Konfliktschwerpunkten zuordnen. 

1_ Konfliktschwerpunkt - Versiegelung 

Dieser ergibt sich im Wesentlichen aus der V<3rsiegelung durch den 
Trassenneubau und die damit verbundene Verbreiterung der Verkehrs­
flächen im östlichen Abschnitt südlich der Marktstraße. 660 m' Grünflä­
chen werden neu versiegelt. Hinzu kommt die faktische Neuversiege­
lung von 180 m' extensiver Wiese aus dem Projekt der DB AG "Umbau 
Berlin Ostkreuz". 

Den Hauptkonflikt bilden hier die abiotischen Beeinträchtigungen 

o des Bodengefüges und 
o des Wasserpotenzials . 

Der anteilige Ausgleich erfolgt durch die Anlage von unversiegelten Bo­
dendeckerflächen (Maßnahme A2) sowie durch Baumpflanzungen mit 
der Anlage von ausreichend dimensionierten Baumgruben und offenen 
Baumscheiben auf versiegelten Gehwegflächen im Zuge der Aus­
gleichsmaßnahme A 1, wodurch die o.g. beeinträchtigten Werte und 
Funktionen des Naturhaushaltes kompensiert werden können. 

Jedoch ist mit den trassennahen Maßnahmen kein vollumfänglicher 
Ausgleich möglich. Es verbleibt ein Defizit von ca . 628 m' . Dieses ist mit 
weiteren externen Maßnahmen zu ersetzen. Derzeit stehen keine Flä-

Stand 
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ehen zur Verfügung, daher erfolgt der Ausgleich mittels Kostenäquiva­
lent. Die tabellarische Übersicht dazu befindet sich in Anlage 7.4 (Er­
mittlung des Kostenäquivalents) . 

2. Konfliktschwerpunkt - Verlust von Vegetallion 

Der zweite Konfliktschwerpunkt resultiert aus dem Verlust bestehender 
Vegetationsbestände durch Versiegelung mit Bedeutung für den Arten 
und Biotopschutz (mehrschichtige Gehölzbestände im östlichen Unter­
suchungsgebiet am südlichen Rand der Markstraße). Des Weiteren sind 
Fällungen naturschutzfachlich wertvoller und stacltbildprägender Bäume 
in der Sonntagstraße und südlich der MarktstraßI3 notwendig. Weiterhin 
kann es zur Beeinträchtigung von Einzelbäumen durch Schnittmaß­
nahmen kommen. Insgesamt müssen 8 Einzelexemplare hoher bis sehr 
hoher Bedeutung dem Bauvorhaben weichen. 

Zum Ausgleich (Maßnahme Al) werden hierfür insgesamt 14 Stück 
Bäume neu gepflanzt. Der anteilige Ausgleich der Vegetationsbestände 
erfolgt mit der Maßnahme A2 - Neugestaltung von Grünflächen. 

Auch bei den biotischen Komponenten ist mit d<3n trassen nahen Maß­
nahmen kein vollumfänglicher Ausgleich möglich. Es verbleibt ein Defizit 
von 8.800 Wertpunkten, was einer Fläche von ca. 590 m' Gehölzbe­
ständen entspricht. Dieses ist mit weiteren externen Maßnahmen zu er­
setzen. Derzeit stehen keine Flächen zur Verfügung. Daher befindet 
sich in Anlage 7.4 die Ermittlung des Kostenäquivalents. 

3. Konfliktschwerpunkt - Baubedingte Beeinträchtigungen 

Eine wesentliche Problematik resultiert aus der räumlichen Nähe des 
Baumbestandes in der Rücklage, welcher durch elas Baugeschehen und 
die Verbreiterung temporär sowie dauerhaft gefährdet ist. Die beschrie­
benen umfangreichen Schutzmaßnahme Sl sowie Maßnahme Vl 
Ökologische Baubegleitung sind zum Erhalt di<3ser Bäume notwendig 
und müssen bis zum Ende der Baumaßnahme fachkundig begleitet und 
durchgeführt werden. Gefährdungen zu erhaltencjer Vegetationsbestän­
de sind daher zu vermeiden. Nach Beendigung der Bauarbeiten werden 
die Funktionen des Naturhaushaltes wieder hergestellt. 

4. Konfliktschwerpunkt - Artenschutz 

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände müssen fol­
gende Maßnahmen vor Beginn der Baumaßnahrne bzw. baubegleitend 
durchgeführt werden: 

~ - Bauzeitenregelung für Baumfällarbeiten 

yg"s - Ökologische Fällbegleitung 

Yi4s - Bergung und Umsiedlung geschützter Arten (bei Nachweis) 

V4.s - Schaffung von Ersatzguartieren für Flederrnäuse (bei Nachweis) 

V5!li - Schaffung von Nisthilfen für Höhlenbrüter (bei Nachweis) 

~ - Verwendung artenschutzkonformer Beleuchtung 

1 , 11\0 Isc h. Ilts'l I" ", f. kt [.,', l=\i\ ,'" ( \1, .. ,1 \11 \t '1'1 \ 
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Fazit 

Nach Umsetzung aller oben beschriebenen Maßnahmen verbleiben 
keine erheblichen nachhaltigen BeeinträchtigungEln auf Natur und Land­
schaft im Sinne der Naturschutzgesetzgebung. 

Hinweis 

Auf Grund der Komplexität der Baumaßnahme, wertvoller zu erhalten­
der Gehölzbestände sowie denkmal pflegerischer Belange wird das Vor­
haben durch eine ökologische BaubegleiJung beJreut. In diesem Zu­
sammenhang erfolgt die Vereinbarung der Aufstellung einer Nachbilan­
zierung. Diese wird eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanz nach Fertigstel­
lung der Baumaßnahme im Vergleich miJ der planfestgestellten Flä­
chenbeanspruchung sowie den Baumfällungen enthalten. 

Stand 
10 1 .2017 
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6 Maßnahmenverzeichnis 

MASSNAHMENVERZEICHNIS 

Berliner Verkehrsbetriebe, Bereich Infrastruktur Maßnahmen-Nr.: 

Verkehrszug : Boxhagener Straße bis zur Karls- S1 
horster Straße 

Lage: entlang des Verkehrszuges 

Beurteilung des Eingriffs I der Konfliktsituation 
Baubedingte Beeinträchtigungen von bauleidnahen Bestandsbäumen (K 4.1 ) 

Eingriff (X ausgeglichen Nicht ausgleichbar 

(X )Schutz-
maßnahme 

)Minderungs­
maßnahmen 

Ziel I Begründung der Maßnahme 

)Ausgleichs­
maßnahmen 

Schutz der Bestandsbäume während der Bautätigkeit 

Maßnahmenbeschreibung (s.a. Maßnahme V1) 

) Ersatz­
maßnahmen 

)Gestaltungs­
maßnahme 

Bäume und Gehölze, solern sie erhalten werden, sind nach den Richt linien für die Anla!)e von Straßen (RAS-LP 4) 
sowie der DIN 18920 vor den Baumaßnahmen zu schützen. 

Im Baufeld bzw. im Nahbereich der Baumaßnahme (bis 2,50m Abstand) vorhandene Bä.ume sind durch Stamm um­
mantelunq vor Anfahrschäden zu schützen. 

Um den Wurzelbereich - auch weiter entfernt stehender Bäume - gegen Überfahrung uncl den Missbrauch als Lager­
fläche zu schützen, sind auch Flächen zwischen und hinter den Bäumen durch Schutzzäune einzugrenzen. Die Ab­
messungen dieser Einzäunung müssen die Größe der Baumkronen haben. 

Lassen sich durch Abgrabungen im Fußwegbereich Wurzelverluste nicht vermeiden, müssen Maßnahmen zum 
Schutz vor Austrocknung gemäß den Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-LP 4) sowie der DIN 18920 ergrif­
fen werden. 

Während der Bau phase müssen die zu erhaltenden Bäume witterungsabhängig und unter Beachtung örtlicher Gege­
benheiten gewässert werden. 

BIotopentwicklung I Pflegekonzept 

(X 

( 

Vorübergehende Inanspruchnahme 

Nutzungsbeschränkung 

) Grunderwerb-Flächenbedarf 

Stand 
10.1 2017 
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Berliner Verkehrsbetriebe, Bereich Infrastruktur 

Verkehrs zug: 

Lage: 

Boxhagener Straße bis zur Karls­
horster Straße 
entlang des Verkehrszuges 

Beurteilung des Eingriffs 1 der Konfliktsituation 

MASSNAHMENVERZEICHNIIS 

Maßnahmen-Nr_ : 

V1 

bl,tl33 

Beeinträchtigungen von Einzelbäumen durch Schnittmaßnahmen. Mastdemontage sowie Mastmontage können zu 
Beschädigungen der Wurzeln sowie der Kronen von Bäumen führen. (K 2.3) 

Eingriff 

(X )Schutz-
maßnahme 

(X ausgeglichen 

)Minderungs­
maßnahmen 

Ziel 1 Begründung der Maßnahme 

)Ausgleichs­
maßnahmen 

Nicht ausgleichbar 

)Ersatz­
maßnahmen 

)Gestaltungs­
maßnahme 

Vermeidung von Beeinträchtigung und Beschädigung von Bäumen während der Schnittmaßnahmen. 
Vermeidung von baubedingten Beschädigungen von Bäumen bei der Demontage bzw. Montage von Masten. 

Maßnahmenbeschreibung 
Ökologische Baubegleitung 
Bäume und Gehölze, sofern sie erhalten werden, sind nach den Richtlinien für die Anla!le von Straßen (RAS-LP 4) 
sowie der DIN 18920 vor den Baumaßnahmen zu schützen. 

Ökologische Baubegleitung während der Schnittmaßnahmen. 
Die vorhandenen Bäume werden erhalten und in ihrer Vitalität durch gezielte Anwendunu baumschonender Techno· 
logien unterstützt. Die fachgerechte Ausführung der vorzunehmenden Schnittmaßnahmen ist zu überwachen. 

Ökologische Baubegleitung während der Mastdemontage und Mastmontage. 
Anwendung baumschonender Technologien, evtl. Wurzelschnitt- und -schutzmaßnahmen nötig; evtl. Schnittmaß­
nahme nötig. Überwachung der fachgerechten Ausführung der genannten Maßnahmen. 

Folgende Bäume sind voraussichtlich gefährdet: 

Straßenbäume: 5, 8, 8/4, 9, 10, 11 , 12, 15, 16, 4211 /1, 421 2, 4214, 44/1, 45, 46, 46/1, 47, 48, 49, 50, 51 
(Sonntagstr.), 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 (Holteistr.), 9, 32 (Lenbachstr.) 
Privatbäume: 4 (Sonntagstr.), 22, 25 (Holteistr.), 8 (Marktstr.) 

BIotopentwicklung 1 Pflegekonzept 

(X 

( 

Vorübergehende Inanspruchnahme 

Nutzungsbeschränkung 

) Grunderwerb-Flächenbedarl 

Stand 
10.11.2017 
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Berliner Verkehrsbetriebe, Bereich Infrastruktur 

Verkehrszug : 

Lage: 

Boxhagener Straße bis zur Karls ­
horster Straße 
entlang des Verkehrszuges 

Beurteilung des Eingriffs f der Konfliktsituation 

f ,11 34 
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MASSNAHMENVERZEICHNIS 

Maßnahmen·Nr.: 

V1AS 

Baufeldfreimachung ( Rodung von 9 Gehölzen), dadurch Betroffenheiten von Vogelarten durch Zerstörung von Nes· 
tern , Eiern sowie Tötung von Jungvögeln sowie Tötung und Störung von Fledermäusen in potenziellen Quartierbäu­
men nicht auszuschließen. (K 5.2) 

Eingriff 

)Schutz· 
maßnahme 

(X ausgeglichen 

)Minderungs· 
maßnahmen 

Ziel f Begründung der Maßnahme 

)Ausgleichs­
maßnahmen 

Nicht ausgleichbar 

)Ersatz­
maßnahmen 

)Gestaltungs­
maßnahme 

Vermeidung baubedingter Betroffenheiten von Fledermausarten bzw. höhlenbrütenden Vögeln. 

Maßnahmenbeschreibung 
Bauzeltenregelung für Baumfällarbeiten 

(Ld.R. nicht zwischen 1. März und 30. September, s.a. § 5 BNatSchG). 

Durch diesen Zeitraum wird sowohl die Brutsaison der Vögel als auch die Wochenstubenzeit der Fledermausarten 
abgedeckt. Eine Nutzung von Spalten und Hohlräumen als Winterquartier durch Fledermäuse ist sehr unwahrschein­
lich, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Baumfällungen sollten daher möglichst in der Zeit der Zwischenquar· 
tiere bei Temperaturen über 5°G stattfinden und in starken Frostperioden unterlassen werden. 

Müssen die Fällarbeiten in der Zeit zwischen dem 01.03 und dem 30.09. ausgeführt werden , so ist für alle zu fällen­
den Bäume sicherzustellen, dass keine Individuen europäischer Vogelarten getötet WerdE!n und keine Zerstörung von 
Nistplätzen verursacht wird. Im Bedarfsfall sind bspw. Umsiedlungsmaßnahmen vorzunehmen (s. V3AS). 

Folgende Bäume sind voraussichtlich gefährdet: 

Straßenbäume: 8, 16/1 
Private Bäume: 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17 

BIotopentwicklung f Pflegekonzept 

Vorübergehende Inanspruchnahme 

Nutzungsbeschränkung 

L. IIkl~ch."\II~'ll" h,l. kIL"'· 1'(11'" L \1' ,I\IH, 11\1\ 

) Grunderwerb-Flächenbedarf 

Stand 
10 1,2017 
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Berliner Verkehrsbetriebe, Bereich Infrastruktur 

Verkehrszug: 

Lage: 

Boxhagener Straße bis zur Karls­
horster Straße 
entlang des Verkehrszuges 

Beurteilung des ElngrlHs I der Konlilktsituation 

MASSNAHMENVERZEICHNIIS 

Maßnahmen-Nr.: 

V2.AS 

F tt 35 

Baufeldfreimachung (Rodung von 9 Gehölzen und 650 m' Strauchfläche), dadurch Betrol'fenheiten von Fledermaus­
arten und Vogelarten durch Zerstörung von Habitaten. (K 5.1) 

Eingriff 

(X )Schutz-
maßnahme 

(X ausgeglichen 

)Minderungs­
maßnahmen 

Ziel I Begründung der Maßnahme 

)Ausgleichs­
maßnahmen 

Nicht ausgleichbar 

)Ersatz­
maßnahmen 

)Gestaltungs­
maßnahme 

Vermeidung baubedingter Betroffenheiten von Fledermausarten und höhlenbrütenden Vö!~eln. 

Maßnahmenbeschreibung 
Ökologische Fällbegtettung 

Um eine Tötung von Fledermäusen bzw. höhlenbrütenden Vögeln im Zuge der FällarbHiten auszuschließen, muss 
bei 9 zu fällenden Bäumen entlang der Holtei-, Sonntag- sowie der Marktstraße eine ökologische Fällbegleitung statt­
finden. 
Vor Beginn der Baumaßnahme hat eine Vorkontrolle aller zu fällenden Bäume und zu rodenden Strauchflächen auf 
Vorkommen von Nestern, Baumhöhlen, Spalten und Rindenabplatzungen zu erfolgen. Bei zu fällenden Bäumen mit 
Spaltenräumen und Höhlungen sowie bei Bäumen, auf denen im Rahmen der Vorkontmlle ein Nest kartiert wurde, 
muss eine ökologische Baubegleitung stattfinden, um eine Tötung von geschützten Arten auszuschließen. Die Hohl­
räume, Rindenabplatzungen und Rissbildungen sowie Nester sind vor bzw. während der Fällarbeiten durch einen 
Gutachter zu kontrollieren. 

Zu kontrollierende Bäume: 

Straßenbäume: 8, 16/1 (Holteistraßel Sonntagstraße) 
Private Bäume: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (Marktstraße) 

BIotopentwicklung I Pflegekonzept 

Vorübergehende Inanspruchnahme 

Nutzungsbeschränkung 

) Grunderwerb-Flächenbedarf 

Stand 
tO.1 ' 2' 1 ( 
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Berliner Verkehrsbetriebe, Bereich Infrastruktur 

Verkehrszug: 

Lage: 

Boxhagener Straße bis zur Karls­
horster Straße 
entlang des Verkehrszuges 

Beurteilung des Eingriffs I der Konfliktsituation 

MASSNAHMENVERZEICHNIIS 

Maßnahmen-Nr.: 

V3.AS 

~ ,tt 36 

Baufeldfreimachung (Rodung von Gehölzen), dadurch Betroffenheiten geschützter Vogel- und Fledermausarten 
durch Zerstörung von Habitaten. (K 5.1) 

Eingriff 

(X )Schutz-
maßnahme 

(X ausgeglichen 

)Minderungs­
maßnahmen 

Ziel I Begründung der Maßnahme 

)Ausgleichs­
maßnahmen 

Nicht ausgleichbar 

)Ersatz­
maßnahmen 

)Gestaltungs­
maßnahme 

Vermeidung baubedingter Betroffenheiten geschützter Vogel- und Fledermausarten. 

Maßnahmenbeschreibung 
Bergung und Umsiedlung geschützter Arten (bel Nachweis) 

Im Falle eines Besatzes mit geschützten Arten werden die Tiere durch den anwesendem Gutachter geborgen, auf 
Verletzungen hin untersucht und in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde an geeignete Stellen umgesetzt. 
Die Umsiedlung muss möglichst zeitnah stattfinden, um die Tiere nicht unnötig zu stören. 

Die Fledermäuse müssen möglichst in der näheren Umgebung in geeignete Höhlenbäume verbracht werden. Als 
geeignet werden Bäume angesehen , welche Stammhöhlen und - spalten mit dahinter IiElgenden Hohlräumen besit­
zen. Diese müssen vor Witterungseinflüssen (Regen , Wind usw.) geschützt sein sowie fmie An- bzw. Abflugmöglich­
keilen bieten. Vor dem Einsetzen der Tiere in eine neue Baumhöhle muss diese auf Bnsatz mit Fledermäusen mit 
dem Endoskop untersucht werden. Bei besetzten Baumhöhlen ist die Verträglichkeit der Tiere untereinander zu prü­
fen, weshalb das Verhalten dieser nach dem Aussetzen am Höhleneingang noch einE! Weile beobachtet werden 
muss. Sollten die Rodungsmaßnahmen während der Frostperiode durchgeführt werden, sind die Tiere in geeigneter 
Art und Weise unterzubringen und nach der Frostperiode wieder in die Freiheit zu entlass"n. 

BIotopentwicklung I Pflegekonzept 

Vorübergehende Inanspruchnahme 

Nutzungsbeschränkung 

) Grunderwerb-Flächenbedarf 

Stand 
1 v 11.2017 
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Berliner Verkehrsbetriebe, Bereich Infrastruktur 

Verkehrs zug: 

Lage: 

Boxhagener Straße bis zur Karls ­
horster Straße 
entlang des Verkehrszuges 

Beurteilung des Eingriffs I der Konfliktsituation 
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MASSNAHMENVERZEICHNIIS 

Maßnahmen-Nr.: 

V4.AS 

Baufeldfreimachung (Rodung von 9 Gehölzen), dadurch Betroffenheiten von Fledermausarten durch Zerstörung von 
Habitaten. (K 5.1) 

Eingriff 

)Schutz­
maßnahme 

(X ausgeglichen 

)Minderungs­
maßnahmen 

Ziel I Begründung der Maßnahme 

)Ausgleichs­
maßnahmen 

Nicht ausgleichbar 

)Ersatz­
maßnahmen 

)Gestaltungs­
maßnahme 

Vermeidung baubedingter Betroffenheiten von Fledermausarten im gesamten Baubereich. 

Maßnahmenbeschreibung 
Schaffung von Ersatzquartieren für Fledermäuse (bel Nachweis) 

Sollte sich im Zuge der ökologischen Fällbegleitung herausstellen, dass die Höhlen bzw. Spalten der 9 zu fällenden 
Bäumen bewohnte Fledermauslebensstätten sind, so sind vor Beginn der eigentlichen Straßenbaumaßnahme je 
Lebensstätte als Ersatz Fledermauskästen in umliegenden Gebieten anzubringen. Die genaue Anzahl der Fleder­
mauskästen ist mit dem Umweltamt abzustimmen. 

Die Maßnahmen sollen nach Möglichkeit in vorhandenen größeren Grünbereichen oder in der Nähe geeigneter Nah­
rungshabitate stattfinden. 

Bei der Anbringung der Kästen ist auf eine Mindesthöhe von 3 Metern, freie Anflugmöglichkeiten und eine Ausrich­
tung in westlicher, östlicher oder südlicher Richtung zu achten. 

BIotopentwicklung I Pflegekonzept 

Vorübergehende Inanspruchnahme 

Nutzungsbeschränkung 

) Grunderwerb-F'lächenbedarf 

Stand 
10 1 .20 7 
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Berliner Verkehrsbetriebe, Bereich tnfrastruktur 

Verkehrszug: 

Lage: 

Boxhagener Straße bis zur Karts­
horster Straße 
entlang des Verkehrszuges 

Beurteilung des ElngrlHs I der Konfliktsituation 
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Maßnahmen-Nr.: 

V5AS 

Baufeldfreimachung (Rodung von 9 Gehölzen), dadurch Betroffenheiten von höhlenbrütenden Vogelarten (bspw. 
Haubenmeise) durch Zerstörung von Habitaten. (K 5.1) 

Eingriff 

)Schutz­
maßnahme 

(X ausgeglichen 

)Minderungs­
maßnahmen 

Ziel I Begründung der Maßnahme 

)Ausgleichs­
maßnahmen 

Nicht ausgleichbar 

)Ersatz­
maßnahmen 

)Gestaltungs­
maßnahme 

Vermeidung baubedingter Betroffenheiten von höhlenbrütenden Vogelarten im gesamten Baubereich. 

Maßnahmenbeschreibung 
SchaHung von Nlsthllfen für Höhlenbrüter (bel Nachweis) 

Sollte sich im Zuge der ökologischen Fällbegleitung herausstellen, dass die Höhlen der 9 zu fällenden Bäume be­
wohnte Vogelnisthöhlen sind, so sind je Lebensstätte als Ersatz Nistkästen in umliegenden Gebieten anzubringen. 
Die genaue Anzahl der Nistkästen muss mit dem Umweltamt abgestimmt werden. 

Die Maßnahmen sollen nach Möglichkeit in vorhandenen größeren Grünbereichen oder in der Nähe geeigneter Nah­
rungshabitate slaUfinden. 

Bei der Anbringung der Kästen ist auf eine Mindesthöhe von 3 Metern, freie Anflugmöglichkeiten und eine Ausrich· 
tung in westlicher, östlicher oder südlicher Richtung zu achten. 

BIotopentwicklung I Pflegekonzept 

Vorübergehende Inanspruchnahme 

Nutzungsbeschränkung 

) Grunderwerb-Flächenbedarf 

Stand 
10 '1.2017 
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Berliner Verkehrsbetriebe, Bereich Infrastruktur 

Verkehrszug: 

Lage: 

Boxhagener Straße bis zur Karls­
horster Straße 
entlang des Verkehrszuges 

Beurteilung des Eingriffs I der Konfliktsituation 
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MASSNAHMENVERZEICHNIS 

Maßnahmen-Nr.: 

V6AS 

Erneuerung Straßenbeleuchtung , dadurch potentielle Lockwirkung von Beleuchtungseinrichtungen auf die Tierwelt 
und damit verbunden potenzieller Verlust von Individuen durch Verminderung des Nahrungsangebotes an Insekten I 
Störung von Habitaten (K 5.3) 

Eingriff 

)Schutz­
maßnahme 

(X ausgeglichen 

(X )Minderungs-
maßnahmen 

Ziel I Begründung der Maßnahme 

)Ausgleichs­
maßnahmen 

Nicht ausgleichbar 

)Ersatz­
maßnahmen 

)Gestaltungs­
maßnahme 

Vermeidungl Minimierung der Lockwirkung von Beleuchtungseinrichtungen auf die Tierwe,lI. 
Vermeidungl Reduzierung anlagebedingter Betroffenheiten von Individuen im gesamten Elaubereich. 

Maßnahmenbeschreibung 
Verwendung artenschutzkonformer Beleuchtung 

Für die Straßenbeleuchtung sind keine horizontal oder nach oben abstrahlenden Leuchten zulässig . Es dürfen nur 
Lampen (z.B. LED) mit einer Farbtemperatur von weniger als 3000 0 Kelvin eingesetzt wmden. Solche Lampen 
zeichnen sich durch eine besonders geringe Insektenanziehung aus. Durch diese Maßnahme werden negative Aus­
wirkungen von Beleuchtungseinrichtungen auf die Tierwelt durch die Reduzierung von Loc:kwirkungen vermieden 
bzw. minimiert. 

BIotopentwicklung I Pflegekonzept 

Vorübergehende Inanspruchnahme 

Nutzungsbeschränkung 

) Grunderwerb-Flächenbedarf 

Stand 
O. 1 2017 
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Straßenbahn-Neubaustrecke Ost kreuz 
von der Boxhagener Straße bis zur Karlshorster Straße 
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[.pa ßllahmc I'VC Ize cl1I'is 

Berliner Verkehrsbetriebe, Bereich Infrastruklur 

Verkehrszug: 

Lage : 

Boxhagener Straße bis zur Karfs· 
horster Straße 
entlang des Verkehrszuges 

Beurteilung des Eingriffs I der Konfliktsituation 

MASSNAHMENVERZEICHNIS 

Maßnahmen-Nr.: 

A1 

Verlust von 2 Straßenbäumen und 7 Bäumen auf Privalgrund mir hoher Bedeutung für elen Arten- und Biotopschutz 
(K 2.2), sowie Beeinträchtigung des Stadtbildes (K 3.1). 
Eingriff (X) ausgeglichen Nichl ausgleichbar 

)Schutz­
maßnahme 

)Minderungs­
maßnahmen 

Ziel I Begründung der Maßnahme 

(X )Ausgleichs-
maßnahmen 

) Ersatz­
maßnahmen 

)Gestallungs­
maßnahme 

Der Verlusl von Straßenbäumen kann durch die Wiederherstellung gleichartiger Vegetationsstrukturen kompensiert 
werden. Baumpflanzungen dienen der Verbesserung der klimatischen und lufthygienischen Situation im Bereich von 
Baukörpern, Straßen und Plätzen. Sie erhöhen in erheblichem Maße das Grünvolumen in den verdichteten Baustruk­
turen. 

Maßnahmenbeschreibung 

Insgesamt werden 14 Bäume im unmittelbaren Verkehrsraum als Straßenbäume neu gepflanzt. 
Für die unterschiedlichen Straßenabschnitle sowie unter Beachtung der angrenzenden Nutzungen werden verschie­
dene Baumarten mit unterschiedlichen Wuchsformen und - Höhen zur Auswahl kommen 

Die genaue Artauswahl ist mit dem Straßen· und Grünflächenämter der Bezirksämter im Zuge der Ausführungspla· 
nung abzustimmen. 
Jeder Baumstandort erhält eine Baumgrubengröße mit einem Volumen von ca. 12 m' (bspw. 5 m Länge, 1,30 m 
Breite, 1 ,5m Tiefe). 

Pflanzqualität: Hochstamm, 3xv., mit Ballen, SIU 18/20) 

Die einjährige Fertigstellungspflege erfolgt nach DIN 18916. Danach erfolgt eine 2-jährige Entwicklungspflege gemäß 
DIN 18919. 

BIotopentwicklung I Pflegekonzept 

Die Gehölze sind bei der Pflanzung mit einem Pflanzschnilt zu versehen, die Straßenbäurne sind danach alle 5 bis 
10 Jahre durch einen Pflegeschnitt zu verjüngen. Der Rückschnitt ist in den Wintermonatem vorzunehmen. 

Ausfälle sind nachzupflanzen. Die Verkehrssicherheit ist zu gewährleisten. 

Vorübergehende Inanspruchnahme ) Grunderwerb-Flächenbedarf 

Nutzungsbeschränkung 

Stand 
1011.2017 
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Straßenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz 
von der Boxhagener Straße bis zur Karlshorster Straße 

U 6.2.1 Landschaflspflegerischer Fachbeilrag ............................... , 

Berliner Verkehrsbetriebe, Bereich Infrastruktur 

Verkehrszug: 

Lage: 

Boxhagener Straße bis zur Karls­
horster Straße 
entlang des Verkehrszuges 

Beurteilung des Eingriffs I der Konfliktsituation 

\/je ') 121 11 ( I VE I LE ie 11 lis 

MASSNAHMENVERZEICHNIS 

Maßnahmen-Nr.: 

A2 

Verlust bestehender Vegelalionsbestände durch Versieglung (K 2.1 ) sowie Gefährdung b.aufeldnaher Vegelation 
(K4.1 ) 

Eingriff 

)Schutz­
maßnahme 

(X ausgeglichen 

)Minderungs­
maßnahmen 

Ziel I Begründung der Maßnahme 

(X )Ausgleichs-
maßnahmen 

Ni"ht ausgleichbar 

)Ersatz­
maßnahmen 

)Gestaltungs­
maßnahme 

Der Verlust von Vegetationsflächen kann durch die Wiederherstellung gleichartiger Strukturen kompensiert werden. 

Maßnahmenbeschreibung 

Im Hallestellenbereich Marktstraße Ecke Karlshorsler Straße wird eine Grünfläche angelegt, die nach Beendigung 
der Baumaßnahme mit Badendeckern bepflanzt wird. Die Flächengröße beträgt 100 m'. 

Die einjährige Fertigstellungspflege erfolgt nach DIN 18916. Danach erfolgt eine 2-jährige Entwicklungspflege gemäß 
DIN 18919. 

BIotopentwicklung I Pflegekonzept 

Vorübergehende Inanspruchnahme 

Nutzungsbeschränkung 

) Grunderwerb-Flächenbedarf 

Stand 
10 1.20 , 
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Straßenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz 
von der Boxhagener Straße bis zur Karlshorster Straße 

U 6.2.1 Landschaftspflegerischer Fachbeilrag EII142 
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A l llageil 

7 Anlagen 
7_1 Baumbestand 

Bäume auf Privatgrund. ohne Nummer im Baumkataster 

Quelle: eigene Erhebungen 
Aufnahmedatum: 13.09.2016 

'-__ -lI farbig markierte Bäume werden baubedingt gefällt 

Nummer Art 
u = Stammumfang In m 

11. Bestandsplan deutsch I botanisch h = Höhe Inm Bemerkungen 
0 = Kronendurchmesser m 
u 2 x 0,9 m 

1'-1 Corylus colurna I Baumhasel h 9m 2-stämmig 
0 Sm 
u 0,85 m 

Extrlemer Schrägwuchs zur 
1'-2 Belula pendula I Sand-Birke h 10 m 

0 Sm 
Slraße 

u m 
1'-3 Nicht mehr vorhanden h m 

0 m 

Aesculus hippocaslanum I u 1,6 m Slarkäsle auf slraßenabge-
1'-4 h 10 m wandler Seite mit starken Rosskastanie 

0 7m Rinclenschäden 

Aesculus hippocaslanum I u 1,6 m 
1'-5 h 10 m 

Rosskastanie 
0 7m 
u m 

1'-6 Nicht mehr vorhanden h m 
0 m 
u m 

1'-7 Nicht mehr vorhanden h m 
0 m 
u 3m 

1'-8 Populus Iremula I Zitter-Pappel h 20 m 
0 10 m 
u 2,5 m 

1'-9 Populus Iremula I Zitter-Pappel h 20 m 
0 9m 
u 2,5 m 

1'-111 Populus Iremula I Zitter-Pappel h 20 m 
0 9m 

Ailanlhus altissima I Götter-
u 2 x 0,9 m 

ZwiEisel , fasl abgeslorben 1'-11 h 10 m 
baum 

0 8m 
Baubedingte Fällung 

u 0,6 m 
1'-12 Ulmus spec. h 10 m Baubedlngle Fällung 

0 6m 
u 0,6 m 

p-}3 Ulmus spec. h 10 m Baubedingte Fällung 

0 6m 

Fraxinus excelsior I Gemeine 
u 0,6 m 

1'-14 Esche 
h 9m Baubedingte Fällung 

0 Sm 

Stand 
'0.112017 



Straßenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz 
von der Boxhagener Straße bis zur Karlshorster Straße 

U 6.2.1 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag EI 11" 3 
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Al agen 

Nummer Art u = Stamm umfang In m 

It. Beslandsplan deutsch I botanisch 
h = Höhe In m Bemerkungen 
0 = Kronendurchmesser m 

U 0,6 m 
1'-15 Populus spec. (tot) h 7m Baubedingte Fällung 

0 4m 

Fraxinus excelsior I Gemeine u 0,6 m 
1'-16 

Esche 
h 10 m BaulJedlngle Fällung 
0 5m 
u 2 x 0,5 m 

2-stilmmig 
1'-17 Betula pendula I Sand-Birke h Sm 

0 6m 
Baubedlngle Fällung 

u 1,5 m 

( 
1'-18 Acer platanoides I Spitz-Ahorn h 12 m 

0 12 m 
u 1,4 m Aste~ reichen bis über den 

1'-/9 Acer platanoides I Spitz-Ahorn h 12 m Gehweg in die Kfz-
0 12 m Stellflächen 
u 1,6 m Aste~ reichen bis über den 

1'-20 Acer platanoides I Spitz-Ahorn h 12 m Gehweg in die Kfz-
0 12 m SteH flächen 
u 1,5 m AstE! reichen bis über den 

1'-21 Acer platanoides I Spitz-Ahorn h 12 m Gehweg in die Kfz-
0 12 m Stell flächen 
u 1,5 m 

/'-22 Acer platanoides I Spitz-Ahorn h 12 m 
0 12 m 
u 1,4 m 

1'-23 Acer platanoides I Spitz-Ahorn h 10 m 
0 9m 
u 1,5 m 

1'-24 Acer platanoides I Spitz-Ahorn h 10 m ZwiE!sel (3-teilig) 
0 10 m 
u 1,6 m 

1'-25 Acer platanoides I Spitz-Ahorn h 10 m Kürzlich aUfgeastet 
0 10 m 

( 
Anlaaenbäume Annemirl Bauer Platz Nummer apmäß Baumkataster - - , -

Baumnr. Name botanisch Pflanzjahr Alter KRD STU Höhe Bemerkungen ca. inm in cm inm 

7 Robinia pseudoacacia 1943 78 11 173 12 1 gesuncl I Schädigungsgrad 0 - 10% 

12 Acer negundo 1969 52 9 104 7 1 gesund I Schädigungsgrad 0 -10% 

54 Populus nigra ,ltalica' 1891 120 10 302 25 1 gesund I Schädigungsgrad 0 - 10% 

55 Malus spec. 2002 9 3 25 3 

56 Malus spec. 2001 10 3 26 3 

57 Malus spec. 2002 9 1 25 3 

59 Malus spec. 2002 9 3 24 3 

60 Malus spec. 2001 10 3 26 3 

62 Malus spec. 2000 11 3 29 3 

Stand 
101 1 201, 



Straßenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz 
von der Boxhagener Straße bis zur Karlshorster Straße 

U 6.2.1 Landschaflspflegerischer Fachbeitrag 
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A 11agell 

Baumnr. Name botanisch Pflanzjahr 
Alter KRD STU Höhe 

Bemerkungen ca. inm incm inm 

63 Malus spec. 2000 11 3 30 3 

64 Malus spec. 2001 10 3 27 3 

65 Malus spec. 2001 10 3 28 3 

66 Malus spec. 2001 10 3 26 3 

67 Malus spec. 1999 12 3 31 3 

68 Malus spec. 2000 11 3 30 3 

69 Malus spec. 2002 9 3 25 3 

( 70 Malus spec. 2001 10 3 28 3 

72 Malus spec. 1999 12 3 33 3 

73 Malus spec. 2002 9 3 24 3 

74 Malus spec. 2003 8 3 22 3 

Straßenbäume Söcklinstraße Nummer aemäß S'lumkataster , , 

Baumnr. Name botanisch Pflanzjahr Alter KRD STU Höhe Bemerkungen ca. inm incm inm 

1 Tilia tomenlosa 1935 86 13 179 12 

2 lilia lomenlosa 1959 62 12 136 17 2 geschEldigt I Schädigungsgrad 11 · 25% 

3 Tilia tomenlosa 1953 68 20 153 17 2 gesch2ldigt I Schädigungsgrad 11 · 25% 

4 Tma tomentosa 1949 72 20 178 17 3 stark geschädigV 
Schadiaunasarad 26- 60% 

Straßenbäume Holteistraße Nummer aemäß Saumkataster , 

( 
Baumnr. Name botanisch Pflanzjahr 

Alter KRD STU Höhe Bemerkungen ca. inm incm inm 

6 Tilia intermedia 'Pallida' 2008 13 5 45 3 

7 Tilia intermedia 'Pallida' 2008 13 5 47 3 

8 Tilia intermedia 'Paliida' 2010 11 5 36 3 Baubedingte Fällung 

9 Tilia tomentosa 1925 96 24 123 17 2 geschaldigt ! Schädigungsgrad 11 - 25% 

10 Acer pseudoplatanus 1979 42 9 84 7 4 sehr gnschädigt! 
Schädigungsgrad 61 - 90% 

11 Tilia platyphyllos 1967 54 8 116 12 3 stark geschädigt! 
SchädioLJnosorad 26- 60% 

12 TIlia tomentosa 1958 63 12 152 12 

13 Tilia intermedia 1955 66 12 154 12 2 geschäldigt ! Schädigungsgrad 11- 25% 

14 Tilia euchlora 1963 58 8 126 12 3 stark geschädigt! 
SchädkiLJnosorad 26- 60% 

15 Tilia cordata 1989 32 5 62 7 2 geschädigt ! Schädigungsgrad 11 - 25% 

16 Tilia intermedia 'Paliida' 2013 8 13 20 3 

17 Tilia euchlora 1961 60 12 131 12 2 geschädigt ! Schädigungsgrad 11- 25% 

Stand 
10.1' 2017 
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A llagell 

Baumnr. Name botanisch Pflanzjahr Alter KRD STU Höhe 
Bemerkungen ca. 1nm incm inm 

18 Tilia intermedia 1960 61 10 139 12 2 geschEidigt I Schädigungsgrad 11- 25% 

19 Tilia intermedia 'Paliida' 2008 13 5 58 3 

20 lilia inlermedia 'PalJida' 2008 13 5 56 3 

Straßenbäume Lenbachstraße Nummer aemäß l3aumkataster , 

Baumnr. Name botanisch Pflanzjahr 
Alter KRD STU Höhe Bemerkungen ca. inm incm inm 

8 Tilia euchlora 1963 58 11 119 12 2 geschEidigt I Schädigungsgrad 11- 25% 

( 9 Acer plalanoides 1967 54 10 109 12 3 stark geschädigt! 
SChädiQunQsQrad 26- 60% 

10 Tilia intermedia 'Pallida' 2009 12 4 31 

11 Acer pseudoplalanus 1962 59 14 133 17 2 geschEidigl 1 Schädigungsgrad 11- 25% 

31 Acer pseudoplatanus 1961 60 14 125 17 2 geschädigt I Schädigungsgrad 11 - 25% 

32 Acer pseudoplatanus 1961 60 12 128 12 2 gesch.Migt l Schädigungsgrad 11- 25% 

32/1 Tilia intermedia 'Pallida' 2001 20 8 60 7 

32/2 lilia intermedia 'Pallida' 2001 20 10 59 7 

Straßenbäume Marktstraße Nummer aemäß Baumkataster , 

Baumnr. Name botanisch Pflanzjahr Alter KRD STU Höhe Bemerkungen ca. inm incm inm 

2 Platanus acerifolia Unbek. BO a 4,50 181 12,00 Aller geschätzt 

3 Platanus acerifolia Unbek. 80 a 5,00 164 12,00 Aller geschätzt 

7 Platanus acerifolia Unbek. 80 a 6,00 157 12,00 Aller ges,chätzt 

( 
9 Platanus acerifolia Unbek. BO a 6,00 171 12,00 Aller ges,chätzt 

Straßenbäume Pfarrstraße Nummer aemäß Baul11kataster , 

Baumnr. Name botanisch Pflanzjahr Alter KRD STU Höhe Bemerkungen ca. inm incm inm 

59 Acer platanoides ,Olmstedt' Unbek. 10 2 45 4,00 Alter ges,chätzt 

60 Acer plalanoides ,Olmstedt' Unbek. 10 2 45 4,00 Alter ges,chätzt 

a Acer platanoides ,Olmstedt' Unbek. 10 2 45 4,00 Alter ges,chätzt 
Keine Pli3kelte am Baum vorhanden 

b Acer platanoides ,Olmsledt' Unbek. 10 2 45 4,00 Alter ges,chätzt 
Keine Plakelle am Baum vorhanden 

c Acer platanoides ,Olmsledl' Unbek. 15 3 65 5,00 Aller ges,chälzt 
Keine Pli3kelle am Baum vorhanden 

Straßenbäume Schreiberhauer Straße Nummer (]emäß Baumkataster , 

Baumnr. Name botanisch PlianzJahr Alter KRD STU Höhe Bemerkungen ca. inm incm inm 

37 Tilia cordata Unbek. 15 4 45 5,00 Alter geschätzt 

Stand 
10. 1 1.20 1 7 
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Alllageil 

Baum"r. Name botanisch Pflanzjahr Alter KRO STU Höhe 
Bemerkungen ca. inm incm inm 

38 Tilia cordata Unbek. 15 4 45 5,00 Aller geschätzt 

Straßenbäume Simolonstraße Nummer aemäß Elaumkataster , 

Baum"r. Name botanisch Pflanzjahr Alter KRO STU Höhe Bemerkungen ca. inm incm inm 

1 Acer platanoides 1962 59 11 131 12 2 gesch~idigt I Schädigungsgrad 11 - 25% 

Straßenbäume Sonntaostraße Nummer aemäß Baumkataster , 

( Baum"r. Name botanisch PflanzIahr 
Alter KRO STU Höhe Bemerkungen ca. inm in cm inm 

2 Tilia peliolaris 1950 71 9 175 12 2 geschädigt I Schädigungsgrad 11 - 25% 

3 lilia petiolaris 1946 75 10 172 17 2 gesch~idigl l Schädigungsgrad 11 - 25% 

5 Acer pseudoplalanus 1978 43 5 89 12 2 gesch~idigt I Schädigungsgrad 11 - 25% 

6 Acer pseudoplalanus 1973 48 7 100 12 2 geschädigt ! Schädigungsgrad 11 - 25% 

7 Tilia petiolaris 1953 68 9 155 12 2 geschädigt ! Schädigungsgrad 11 - 25% 

8 Tilia intermedia 'Pallida' 2001 20 8 81 7 1 gesund ! Schädigungsgrad 0 - 10% 

9 Acer pseudoplatanus 1964 57 8 133 12 3 stark geschädigt! 
SchädiQunQsqrad 26- 60% 

8/1 Tilia intermedia 'Pallida' 2001 20 8 81 7 1 gesuncj ! Schädigungsgrad 0 - 10% 

8/2 Acer platanoides 1994 27 8 81 7 

8/3 Acer platanoides 1992 29 9 90 7 

8/4 Acer platanoides 1993 28 7 83 7 

8/5 Acer platanoides 1995 26 8 60 7 

9 Acer pseudoplatanus 1964 57 19 133 12 3 stark geschädigt! 
Schädigungsgrad 26- 60% 

9/1 Tilia platyphyllos 2009 12 8 36 
( 

10 Acer pseudoplatanus 1976 45 7 97 12 2 geschädigt ! Schädigungsgrad 11- 25% 

10/1 Tilia intermedia 'Pallida' 2001 20 6 25 3 1 gesund ! Schädigungsgrad 0 - 10% 

11 Tilia cordata 1963 58 12 130 17 2 geschädigt ! Schädigungsgrad 11- 25% 

12 Tilia cordata 1957 64 12 146 17 2 geschädigt ! Schädigungsgrad 11 - 25% 

13 Acer pseudoplatanus 1974 47 12 103 12 3 stark geschädigt! 
Schädigungsgrad 26- 60% 

14 Acer pseudoplatanus 1985 36 9 70 7 3 stark geschädigt! 
Schädicunasarad 26- 60% 

15 Acer pseudoplatanus 1982 39 8 80 12 3 stark geschädigt! 
Schädigungsgrad 26- 60% 

16 Tilia cordata 1989 32 6 72 7 2 geschädigt ! Schädigungsgrad 11 - 25% 

16/1 Tilia intermedia 2000 21 5 41 3 Baubedl'ngte Fällung 

17 Tilia euchlora 1959 62 11 138 12 3 stark geschädigt! 
Schädigungsgrad 26- 60% 

18 Acer platanoides ,Apollo' 2014 7 12 19 4 

Stand 
10.11.20 1 7 



Straßenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz 
von der Boxhagener Straße bis zur Karlshorster Straße 

U 6.2.1 Landschaflspllegerischer Fachbeitrag 
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All aQE'll 

Baumnr. Name botanisch Pflanzjahr Alter KRD STU Höhe Bemerkungen ca. inm in cm inm 

19 Acer pseudoplatanus 1971 50 15 118 17 2 gesch~idigt I Schädigungsgrad 11- 25% 

20 Acer plalanoides 2015 6 3 20 4 

42 Tilia intermedia 1935 86 14 213 25 2 geschädigt I Schädigungsgrad 11- 25% 

4211 Tilia intermedia 'Palllda' 1995 26 5 60 7 

4211/1 lilia intermedia 2008 13 5 48 3 

4212 Robinia pseudoacacia 1997 24 6 105 12 2 geschädigt I Schädigungsgrad 11 - 25% 
Schüller,e Krone 

4213 lilia spec. 2015 6 3 21 3,5 

( 4214 Acer platanoides 1990 31 8 77 7 

4215 Acer plalanoides 2015 6 3 20 4 

43 Tilia intermedia 'Pallida' 2001 20 6 76 7 1 gesuncj I Schädigungsgrad 0 - 10% 

44/1 Acer platanoides 1989 32 8 94 7 

44/2 Tilia inlermedia 'Pallida' 2001 20 7 71 7 1 gesuncj I Schädigungsgrad 0 - 10°/0 

44/3 Tilia intermedia 'Pa1lida' 2001 20 5 67 7 1 gesuncj I Schädigungsgrad 0 - 10% 

44/4 TilJa intermedia 'Patrida' 2001 20 6 78 7 1 gesund I Schädigungsgrad 0 - 10% 

44/5 Acer platanoides 'Allers- 2015 6 3 20 4 
hausen' 

44/6 Tilia intermedia 'Pallida' 2001 20 5 72 7 1 gesuncj I Schädigungsgrad 0 - 10% 

45 Acer platanoides 1959 62 16 142 12 3 stark geschädigll 
Schädiaunasarad 26- 60% 

46 Acer pseudoplatanus 1971 50 9 108 12 2 geschädigt I Schädigungsgrad 11 - 25% 

46/1 Tma intermedia 2008 13 3 28 3 

47 Acer platanoides 1952 69 12 158 12 2 geschädigt I Schädigungsgrad 11- 25% 

( 
48 Acer platanoides 1963 58 11 129 12 2 geschädigt I Schädigungsgrad 11- 25% 

49 Acer pseudoplatanus 1971 50 10 111 12 2 geschädigt I Schädigungsgrad 11 - 25% 

50 Acer platanoides 1949 72 14 165 12 2 geschädigt I Schädigungsgrad 11- 25% 

51 Acer pseudoplatanus 1946 75 14 173 12 2 geschädigt I Schädigungsgrad 11- 25% 

52 Tilia spec, 2008 13 3 40 3 

53 Tilia intermedia 2008 13 3 40 3 

, , Straßenbäume Türrschmidtstraße Nummer aem'iß Baumkataster 

Baum"r. Name botanisch Pflanzjahr Alter KRD STU Höhe Bemerkungen ca. inm incm inm 

1 Corylus colurna Unbek. 40 6,5 105 12,00 Alter geschätzt 

1/1 Corylus colurna Unbek. 10 3,00 40 5,00 Alter geschätzt 

66 Corylus colurna Unbek. 20 4,50 88 10,00 Alter geschätzt 

67 Corylus colurna Unbek. 20 1,00 40 5,00 Alter geschätzt 

51and 
10.11.2017 
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AlllageIl 

Baumnr. Name botanisch Pflanzjahr 
Alter KRO STU Höhe 

Bemerkungen ca. inm incm inm 

68 Corylus colurna Unbek. 20 1,50 37 3,00 Alter geschälzt 

Straßen bäume Wühlischstraße Nummer aemäß Baumkataster , 

Baumnr. Name botanisch Pflanzjahr Alter KRO STU Höhe 
Bemerkungen ca. inm in cm inm 

10 Tilia intermedia 1963 58 12 120 12 3 stark geschädigt! 
Schädigungsgrad 26- 60% 

11 Tilia intermedia 1963 58 12 119 12 3 stark 9 eschädigtl 
Schadiaunasarad 26- 60% 

12 lilia intermedia 1955 66 10 140 12 3 stark 9 eschädigtl 
Schädigungsgrad 26- 60% 

( 13 lilia intermedia 1957 64 10 134 12 3 stark 9 eschädigtl 
Schadiciimasarad 26· 60% 

14 lilia inlermedia 1955 66 10 140 12 3 stark 9 eschädigV 
SchadiQunQsarad 26- 60% 

15 Tilia inlermedia 'Pallida' 2007 14 3 30 7 

63 Tilia inlermedia 1973 48 8 95 12 3 stark geschädigt! 
SchädiQunqsqrad 26- 60% 

Anlaaenbäume Wühlischolatz Nummer aemäß Baumkataster , 

Baumnr_ Name botanisch Pflanzjahr 
Alter KRO STU Höhe Bemerkungen ca. inm incm inm 

14 Tilia intermedia 1962 49 122 12 2 gesch~ldigt f Schädigungsgrad 11- 25% 

15 Acer platanoides 1940 71 178 25 2 gesch~ldigt f Schädigungsgrad 11- 25% 

16 Tilia intermedia 1954 57 143 25 2 gesch~ldigt f Schädigungsgrad 11- 25% 

17 Acer platanoides 1944 67 170 25 2 gesch2ldigt f Schädigungsgrad 11- 25% 

18 Tilia intermedia 1961 50 126 17 2 gesch~ldigt I Schädigungsgrad 11- 25% 

19 Tilia intermedia 1955 56 139 17 2 geschädigt I Schädigungsgrad 11- 25% 

( 20 Tilia intermedia 1957 54 135 17 2 geschäldigt I Schädigungsgrad 11- 25% 

21 Quercus robur 1919 92 230 17 3 stark geschädigU 
SchädiqunQsQrad 26- 60% 

22 Acer platanoides 1945 66 165 17 3 stark geschädigU 
Schädigungsgrad 26- 60% 

25 Quercus robur 1914 97 242 25 2 geschäldigt I Schädigungsgrad 11· 25% 

Stand 
10.112017 
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Bäume auf Prlvatorund 

Kartler-
Art 

Nr. 

Ailanthus altissima P-ll 

Ulmus spec. P-12 

Ulmus spec. P-13 

Fraxinus excelsior P-14 

Populus spec. (lot) P·1S 

Fraxinus excelsior P-16 

Belula pendula P-17 

Straßenbäume " Holteistraße" 

Art BK-Nr. 

Tilia x intermedia 'Pal· 8 lida' 

/\n lagen 

7_2 Bilanzierung der Baumfällungen nSlch der Berliner 
Baumschulzverordnung 

Die in der Spalte Kartiernr. bzw. BK-Nr. angegeb,enen Ziffern sind in der 
Unterlage 6.2.2 Bestands- und Konfliktplan dargestellt und ermöglichen 
die kartographische Zuordnung. 

Ausgleichsumfang lür 
langsam wachsendei 
schnell wachsende Gehölze 

STU KOM 
1 Stück 2 Stück 3 StOck 4 Stück 

In ern Inm bis 120 cm StU bis 160 cm StU bis , '00 cm StU bis 240 cm StU 
bis 120 cm SIU bis 180 cm SIU bis 240 cm SIU bis 300 cm SIU 

2 x 90 8 1 

60 6 

60 6 

60 5 
60 4 Kein Ausgleich notwendig 

60 5 I 
2xSO 6 1 I 

STU KOM 1 Stück 2 Stück 3 Stfock 4 Stück 

In ern Inm bis 120 cm StU bis 160 cm StU bis 200 cm StU bis 240 cm StU 
bis 120 cm SIU bis 180 cm SIU bis 240 cm SIU bis 300 cm SIU 

36 5 1 

Straßenbäume "Sonntagstraße" 

Art BK-Nr. 

Trlia x intermedia 16/1 

STU KOM 
1 Stück 2 Stück 3 Stück 

Incm Inm 
bis 120 cm StU bis 160 cm StU bis 200 cm StU 
bis 120 cm StU bis 180 cm SIU bis 2,10 cm StU 

41 5 1 

4 

Gesamtsumme erforderliche Ersatzpflanzunglln 4 

4 Stück 
bis 240 cm StU 
bis 300 cm StU 

Stand 
10.1 1.2017 
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7.3 Kostenschätzung 

Maßnahmenbeschreibung Größel Einzelpreis Gesamtpreis 
Anzahl (€) (€) 

S1 - Stammschutz während der Bauphase (Stck.) 75 45,00 3.375,00 

A1 - Straßenbaumpflanzungen, StU 18-20cm; 
Pflanzarbeiten incl. Fertigstellungs- und Entwick- 14 1.500,00 21.000,00 
lungspflege (Stck.) 

A2 - Neugestaltung von Grünflächen incl. Fertig-
100 18,00 1.800,00 stellungs- und Entwicklungspflege (in m') 

V1 AS - Bauzeitenregelung für Baumfällarbeiten nicht kostenrelevant 

V2AS - Ökologische Fällbegleitung (psch.) 1 1.500,00 1.500,00 

V3AS - Umsiedlung geschützter Arten (psch.) 1 2.000,00 2.000,00 

V4AS - Ersatzquartiere für Fledermäuse (in Stck.) 27 130,00 3.510,00 

V5AS - Nisthilfen für europäische Vogel arten (in 
9 130,00 1.170,00 Stck.) 

V6AS - Verwendung artenschutzkonformer Be- Kosten sind bei der Objektplanung Öffentliche 
leuchtung 

Gesamtkosten, netto 

Mehrwertsteuer, 19% 

Gesamtkosten, brutto 

Beleuchtung erfasst 

34.355,00 

6.527,45 

40.862,45 

Für zusätzliche naturschutzrechtlich erforderliche Ersatzmaßnahmen 
kommen weitere Kosten hinzu. Einen Rahmen dafür gibt die nachfol­
gende Bilanzierung nach dem Kostenäquivalent vor. 

Stand 
10.11.2017 
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7.4 Bilanzierung der Eingriffe I Maßnahmen nach "Kostenäquivalenten" (Verfahren zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im 
Land Berlin, 2011) 

Das Verfahren zur Ermittlung von Kostenäquivalenten geht zum einen von fiktiven Wiederherstellungskosten stellvertretend für die Funktionen und Werte des Arten­
und Biotopschutzes als Bemessungsgrundlage für die Kompensationsermittlung aus. Stellvertretend für den Boden-, Wasser- und Klimahaushalt wird zum anderen 
mit einem Versiegelungskostenansatz gearbeitet. Des Weiteren werden Bäume, die unter die Baumschutzverordnung (BaumSchVO) fallen , gemäß den Regelungen 
der BaumSchVO bilanziert. 

Tabelle 5: Berechnung des Kostenäqulvalenls des Eingriffs 

Fläche (m2)! Einzelpreis 
Code Menge Herstellungs- Einzelpreis Plle-
Berlin Kostenschätzung • (Stk.) kosten in € gekosten in € 
Biotische Komponenten des Naturhaushaltes 

fiktive Wiederherstellunqskosten 
Gehölzflächen 660 15,00 10,00 
Rasenflächen 160 3,00 7,00 
Bäume (die nicht unter BaumSchVO fallen) 
4 Stück 4 11.350,00 1.150,00 
Zwischensumme Biotoptypen und Bäume die nicht unter BaumSchVO fallen 
10 % Planungs kosten 
Zeitzuschlaq (Kosten Maßnahme' (1 +(Zinssatzl1 OOllAEntwicklunqszeit - Kosten Maßnahme) 
Bäume_(die unter BaumSchVO fallen) 
4 Stck. 4 11.500,00 1 
Zwischensumme Bäume nach BaumSchVO 
100 % Aulschlag für Planung, Pflanzung, Fertigstellungspflege, Entwicklungszeit nach 
BaumSchVO 
Gesamtsumme biotische Komponente 

Abiotische Komponenten des Naturhaushaltes 
Neuversieqelunq 1630,00 113,00 1 
Gesamtsumme Netto 
19% Mehrwertsteuer 
Endsumme - . - -

La,'dscha~sa ,·chitcktl,t·-Bü,·o u"olv"a"" 

Entwick-
Gesamtbetrag lungszeit 
in € (Jahre) 

16.500,00 2 
1.600,00 1 

6.000,00 10 
24.300,00 
2.430,00 
114,17 

6.000,00 
6.000,00 

6.000,00 
38.84417 

8.164,00 
47.008,17 
8.932 
55. 73 

Zeitzuschlag 
Kosten Maßnahme' 
(1 +(Zinssatzl1 00))" Entwick-
lungszeit - Kosten Maßnahme 

39,62 
2,16 

172,39 

Stand 
10.11.2017 
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Tabelle 6: Berechnung des Kostenäquivalents der Maßnahmen 
-- --

Zeitzuschlag 
Fläche (m2)! Einzelpreis Entwick- Kosten Maßnahme ' 

Code Menge Herstellungs- Einzelpreis Pfle- Gesamtbetrag lungszeit (1 +(Zinssatzl1 00»> Entwick-
Berlin KostenschätzunQ (Stk.) kosten in € I Qekosten in € in€ I (Jahre) lunqszeit - Kosten Maßnahme 
Biotische Komponenten des Naturhaushaltes 

fiktive Wiederherstellungskosten 
A2 Bodendeckerflächen 100 m2 15,00 10,00 2.500,00 2 6,00 
E Gehölzflächen 590 m2 15,00 10,00 14.750,00 2 35,42 

Bäume (die nicht unter BaumSchVO fallen) 
A1 10 Stck. 10 1.350,00 150,00 15.000,00 10 I 18Q,98 

Zwischensumme Biotoptypen und Bäume die nicht unter BaumSchVO fallen 32.250,00 
10 % Planungskosten 3.225,00 
Zeitzuschlag (Kosten Maßnahme' (1+(Zinssatzl1 OOll'Entwicklungszeit - Kosten Maßnahme) 222,40 
Bäume (die unter BaumSchVO fallen) I 

A1 4 Stck. 14 11.500,00 I 6.000.00 
Zwischensumme Bäume nach BaumSchVO 6.000,00 
100 % Aufschlag für Planung, Pflanzung, Fertigstellungspflege, Entwicklungszeit nach 
BaumSchVO 6.000,00 
Gesamtsumme biotische Komponente 47.69740 

Abiotische Komponenten des Naturhaushaltes 
E Entsiegelung 1630.00 113,00 8.19000 

Gesamtsumme Netto 55.887,40 
19% Mehrwertsteuer 10.618,61 
~nI'iD •• rn ......... ~ I:;.rw;, n1 

Die BHanzierung der Kostenäquivalenten zeigt eine Überkompensation von 10.506.01 EUiü (brutto) fiktiver 'v"Jiederherstellungswert bei Umsetzung aller notwendigen 
Maßnahmen. 
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Bestands- und Konfliktplan , U6.2.2 Blatt 1-4, M 1 :500 

Maßnahmenplan, U6.2.2 Blatt 5-9, Maßstab 1 :500 

KE.r1el teil 

Stand 
10.11.20'7 


